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Vielen Dank! Das „Auf-die-Schulter-Klopfen“ tut gut. 
Zahlreiche positive Rückmeldungen zum Erstauftritt des 
Magazins „Gesunde Arbeit“, das wir am AUVA-Forum Prä-
vention in Innsbruck erfolgreich präsentierten, haben uns 
darin bestärkt, Ihnen noch mehr zu bieten. 

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie daher noch mehr Infor-
mationen und Praxistipps. 50 Prozent mehr Inhalt mit 36 
Seiten fassen die Highlights aus der Lösungswelt zu Si-
cherheit und Gesundheit in der Arbeit kompakt zusam-
men. Es lohnt sich zudem, immer wieder einen Blick auf 
die Website www.gesundearbeit.at zu werfen. In die-
sem Jahr wurden bereits mehr als 70.000 Seiten aufgeru-
fen. Bei den Klicks an der Spitze stehen aktuelle Meldun-
gen. Mit dem monatlich erscheinenden Newsletter sind 
inzwischen über 2.200 BezieherInnen immer am Ball. 

In den Mittelpunkt dieser Ausgabe stellen wir die neue 
Verordnung über persönliche Schutzausrüstung (PSA-V). 
Es sind ja viele ArbeitnehmerInnen, die PSA zu tragen ha-
ben und sich so vor dem Tod, einer Verletzung oder Krank-
heit schützen müssen. Dabei wird viel zu wenig beachtet, 
dass zuerst alle Gefahren auszuschalten sind, damit die 
PSA gar nicht mehr benötigt wird. Somit ins Stammbuch 
geschrieben sei der weise Spruch: „Die beste PSA ist jene, 
die nicht getragen werden muss!“. Sicherheit und Ge-

sundheit in der Arbeit umfasst weit mehr als nur PSA. So 
ist das Magazin voller bunter Themen. Aufregen kann das 
Normungswesen, wo die Frage gestellt wird „Normung 
nur von reichen Expertinnen/Experten?“, genauso wie der 
aufkeimende Konflikt rund um die E-Zigaretten. 

Informativ sicher die Studie der Universität Linz zu den 
hohen Kosten von Burn-out, die Beiträge über altersge-
rechtes Arbeiten und zur besseren Abgrenzung zwischen 
Arbeitszeit und Freizeit. Von hoher Praxisrelevanz sind 
die Beiträge zum nicht nötigen Handschutz im Lebens-
mitteleinzelhandel und über die Präventionsaktivitäten 
der Wiener Linien gegen Gewalt sowie zur Umsetzung 
der Nadelstichverordnung in der neuen Rubrik „Aus der 
Praxis“.  Bestärkt durch Ihre Rückmeldungen werden wir 
weiterhin keine Ruhe geben und das Angebot laufend 
erweitern: aktuelle Meldungen, Buch- und Veranstal-
tungstipps, Studien und Berichte, Broschüren, Muster-Be-
triebsvereinbarungen, Kampagnen und vieles mehr. Auch 
der kostenlose Zugang zur Online-Datenbank „Gesetze 
und Verordnungen zum ArbeitnehmerInnenschutz“ mit 
über 100 Rechtsnormen wurde gut angenommen.

Verpflichtet der gesunden Arbeit arbeiten wir daran, die 
Lösungswelt Gesunde Arbeit als Marke zu etablieren. Wir 
befinden uns auf gutem Weg dorthin. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ihr Alexander Heider
Arbeiterkammer Wien 

Abteilung Sicherheit, Gesundheit und Arbeit

Ihre Ingrid Reifinger
Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Referat für Gesundheitspolitik



VERORDNUNG PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
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Gesetze und Kommentare Nr. 190
Harald Bruckner, Renate Novak, Ernst Piller
ÖGB-Verlag, erscheint im Oktober 2014
ca. 228 Seiten, € 29,90
ISBN: 978-3-99046-082-5

Inklusive e-Book inside!

Die mit 1. Mai 2014 in Kraft getretene Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) 
ersetzt weitgehende Teile der nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Allgemei-
nen Arbeitnehmerschutzverordnung und der Bauarbeiterschutzverordnung im Bereich der 
persönlichen Schutzausrüstung. Die Verordnung regelt die Auswahl, Prüfung und sichere 
Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung. Der Kommentar bietet einen Überblick 
über die gesetzlichen Grundlagen in Zusammenhang mit persönlicher Schutzausrüstung 
und eine Auswahlhilfe bei der Anschaffung.

Ing. Harald Bruckner, Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien. Abteilung Sicherheit, 
 Gesundheit und Arbeit
Dr. Renate Novak, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Sektion 
Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat
DI Ernst Piller, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Sektion 
Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat

ArbeitnehmerInnenschutz und Arbeitskräfteüberlassung am Bau
Gesetze und Kommentare Nr. 161
Ernest Stühlinger, Gregor Hohenecker
ÖGB-Verlag, erscheint im November 2014
ca. 400 Seiten, € 33,00
ISBN: 978-3-99046-084-9

Inklusive e-Book inside!

Die Bauarbeiterschutz-VO (BauV) regelt den Sicherheits- und Gesundheitsschutz für Arbeit-
nehmerInnen durch ArbeitgeberInnen auf Baustellen in Österreich. Das Gesetz trägt dazu 
bei, dass der Schutz von Leben und Gesundheit der am Bau Beschäftigten verbessert wird. 
Mit der Neuauflage steht der Judikatur und der Praxis wieder ein aktueller Kommentar zur 
Verfügung.

DI Ernest Stühlinger, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Abteilung Unfallver-
hütung und Berufskrankenbekämpfung.
DI Gregor Hohenecker, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Abteilung Unfallver-
hütung und Berufskrankenbekämpfung

Verordnung  
Persönliche 
Schutzausrüstung 
(PSA-VO)
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Gesetz Verbindlichkeit erlangen können 
und gesetzlichen Charakter aufweisen, ist 
es ohnehin bedenklich, dass Normen nicht 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, 
sondern extra zu bezahlen sind. 
Das ASI dazu: „Die Einhebung eines Teil-
nehmerbeitrags ist aufgrund der schwie-
rigen budgetären Lage des ASI […] sogar 
gesetzlich geboten.“ Dennoch besteht 
Hoffnung auf Änderung. Das ASI meint: 
„Freilich sind auch andere Finanzierungs-
modelle denkbar.“
Das Regierungsprogramm enthält Vor-
schläge: die Neuausrichtung der Fi-
nanzstruktur des Normenwesens unter 
gleichzeitiger Entlastung der Anwender 
sowie einen erleichterten Zugang zu Nor-
men und zur Mitarbeit im Normungspro-
zess für KMU. Die Arbeiterkammer wird 
sich in diesen Diskussionsprozess aktiv 
einbringen.

Alexander Heider, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/normung214

Bisher stellten die Expertinnen und 
Experten ihren Sachverstand un-
entgeltlich zur Verfügung. Das 

ASI profitiert massiv von diesem oftmals 
hoch spezialisierten Expertenwissen. 
Man könnte sich daher vielmehr die Frage 
stellen, ob sie nicht eigentlich einen Ver-
gütungsanspruch für ihre Tätigkeit in den 
Komitees haben sollten.

Die Arbeiterkammer spricht sich klar ge-
gen jegliche Teilnahmegebühren aus. 
Unterstützung kommt von der Öster-
reichischen Ärztekammer. Dir. Dr. Lukas 
 Stärker meint zum „interessanten“ 
ASI-Geschäftsmodell: „Ich brauche zwar 
deine Expertise, aber dafür darfst du mir 
auch noch etwas zahlen. Auf diese Weise 
versucht man, die Realität umzudrehen.“ 

Verschärfend kommt hinzu, dass die Nor-
mung hauptsächlich auf dem europäi-
schen und internationalen Parkett (CEN 
und ISO) stattfindet. Die Reisekosten an 

oft weit entfernt liegende Orte und die 
Arbeitszeiten müssen in der Regel selbst 
getragen werden. So kommt es, dass die 
Beeinflussung von Normen durch „Exper-
tinnen/Experten“ nur mehr finanzkräfti-
gen Organisationen und internationalen 
Konzernen vorbehalten bleibt. Die Inte-
ressen von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern sowie Konsumentinnen und 
Konsumenten bleiben so auf der Strecke. 

Öffentlichen Auftrag 
nicht vergessen 

Das ASI hat einen öffentlichen Auftrag 
und darf die Befugnis zur Erstellung von 
ÖNORMEN unter anderem nur dann aus-
üben, wenn Bund, Länder, Vertreter der 
Wissenschaft sowie interessierte Standes-
vertretungen als Interessenvertretungen 
der Erzeuger und Verbraucher mitwirken 
können. Eine Teilnahmegebühr steht somit 
in Widerspruch zu dieser gesetzlichen Mit-
wirkungsbefugnis. Da ÖNORMEN durch 

NORMUNG nur von reichen  
Expertinnen/Experten?
Seit 2014 verrechnet das Austrian Standards Institute (ASI) für die Mitarbeit an der Normung einen jährlichen 
Beitrag von 450 Euro zuzüglich 10 % MwSt. 
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Schon seit Jahren weist die AK auf belas-
tende Arbeitsbedingungen hin. Hohe Wer-
te bei psychischen Belastungen, Stress und 
Druck am Arbeitsplatz sind die Realität. 
Die Folgen schlechter Arbeitsbedingungen 
sind hinlänglich bekannt: Es drohen Burn-
out, Depressionen und andere Krankheiten.
Will man erreichen, dass Beschäftige 
länger in Arbeit bleiben, so müssen die 
Zuständigen in den Unternehmen ihre 
Verantwortung wahrnehmen. „Die Eva-
luierung psychischer Belastungen und 
betriebliche Gesundheitsförderung sind 
Aufgabe der Betriebe und daher rasch und 
flächendeckend umzusetzen“, so Kalliauer.
Die Ansicht, eine höhere Arbeitsplatzqua-
lität würde die Arbeitslosigkeit erhöhen, 
teilt die OECD-Studie nicht. So gibt es 
Länder mit sowohl niedriger Arbeitslosig-
keit als auch guten Arbeitsbedingungen. 
Den übermäßigen Einsatz von Leiharbeit 
sieht die OECD als Gefahr für die soziale 
Stabilität – regulär Beschäftigte garantie-
ren überdies höhere Produktivität. 

Die OECD-Studie hat die alarmierenden 
Zahlen aus dem österreichischen Arbeits-
klima Index und dem Gesundheitsmoni-
tor klar bestätigt. Jetzt muss gehandelt 
werden. Gefordert wird die Reduktion der 
Überstunden, weitere wirksame Maß-
nahmen gegen psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz und wirksame Sanktio-
nen für Betriebe, die krank machende Ar-
beitsbedingungen nicht abstellen.

 Alexander Heider, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/oecd214

Die OECD-Studie beleuchtet Ar-
beitsmarkt und Arbeitsbedin-
gungen in 32 OECD-Ländern. In 

Sachen Arbeitsplatzsicherheit und Arbeits-
losigkeit ist Österreich vorne mit dabei. 
Nicht aber, was das Arbeitsumfeld betrifft. 
In diesem Bereich ist die Situation bei uns 
wesentlich schlechter. Das zeigt, wie we-
nig Bedeutung Österreichs Unternehmen 
der Qualität der Arbeitsplätze zumessen. 

Lange Arbeitszeiten und hoher Zeitdruck 
verweisen Österreich bei diesem Indikator 
auf Rang 27 von 32 erfassten OECD-Län-
dern. Die verfügbaren Arbeitsressourcen – 
wie Arbeitsautonomie, Lernmöglichkeiten 
und Arbeitsplatzbeziehungen – vermögen 
diese hohen Arbeitsanforderungen nicht 
ausreichend auszugleichen. 
Nach der OECD muss das Arbeitsumfeld 
in Österreich verbessert werden. Andern-

falls drohen erhöhte Burn-out-Raten, De-
pressionen und andere stressbedingte 
physische und psychische Krankheiten. 

OECD-Studie untermauert  
AK-Warnungen:  

hohes Burn-out-Risiko 

Die OECD bestätigt die Kritikpunkte von 
Arbeiterkammern und Gewerkschaf-
ten, dass Leiharbeit, Zeitdruck und lange 
Arbeitszeiten die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in Österreich massiv 
belasten. Das deckt sich mit aktuellen 
Erhebungen der AK Oberösterreich zur 
Krankenstandentwicklung. AK-Präsident 
Dr. Johann Kalliauer: „In den letzten zehn 
Jahren haben sich die Krankenstandsta-
ge wegen psychischer Beschwerden fast 
verdreifacht – dieser erschreckende Trend 
muss gestoppt werden.“ 

Arbeitsqualität:  
Österreich weit hinten 
Der OECD-Beschäftigungsausblick 2014 misst erstmals auch die Beschäftigungsqualität.  
Lange Arbeitszeiten und hoher Zeitdruck verweisen Österreich bei diesem Indikator  
auf Rang 27 von 32 erfassten OECD-Ländern.
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nehmern zeigen, dass in Österreich zumin-
dest der berufliche Alltag vielfach durch 
hohe Arbeitsintensität und Zeitdruck ge-
prägt ist. Die Studie „Volkswirtschaftliche 
Analyse eines rechtzeitigen Erkennens von 
Burn-out“ zeigt detailliert, welche finanzi-
ellen Auswirkungen diese Fälle haben.

Burn-out und Evaluierung 
psychischer Belastungen

Sehr oft liegen Ursachen und Hintergrün-
de für Burn-out in belastenden Rahmen-
bedingungen im Betrieb. Die Auswirkun-
gen zeigen sich jedoch an der Person. Wie 
können Betriebe und ArbeitnehmerInnen 
vorbeugen? Das stärkste Instrument zur 
Burn-out-Prävention auf betrieblicher 
Ebene ist die konsequente Umsetzung 
der im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 
(ASchG) vorgesehenen Evaluierung ar-
beitsbedingter psychischer Belastungen. 
Ein Angebot an Entspannungstrainings 
für einzelne ArbeitnehmerInnen allein 
reicht niemals aus, um Arbeitsbedingun-
gen nachhaltig zu verbessern.
Die Zusammenhänge der Evaluierung 
arbeitsbedingter psychischer Belastun-
gen mit der Burn-out-Prävention werden 
immer mehr Menschen klar. Als Ergebnis 
wird sichtbarer, wie sich psychische Belas-
tungen auf die Gesundheit von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern auswirken 
und welche Maßnahmen im jeweiligen 
Betrieb präventiv zu ergreifen sind.

Johanna Klösch, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/burnout214

 

D ie Arbeitswelt verändert sich 
rasant. Ständiger Zeitdruck, 
eine hohe Arbeitsmenge, kurz-

fristig gesetzte Termine, eine dünne 
Personaldecke, Ressourcenmangel, Um-
strukturierungen und hohe emotionale 
Anforderungen gehören zum Alltag. Die 
Belastungen steigen kontinuierlich an, 

der Druck wird größer. Daraus resultierend 
ergibt sich ein drastisches Ansteigen von 
psychischen Erkrankungen. Diese machen 
heute bereits ein Drittel jener Diagnosen 
aus, die zu einer Berufsunfähigkeits- oder 
Invaliditätspension führen. Immer mehr 
Beschäftigte sind von Burn-out betrof-
fen und die typischen Anzeichen werden 
mittlerweile über alle Berufsgruppen hin-
weg beobachtet.

Ein Betroffener erzählt – 
ins Burn-out und zurück

Ein ehemaliger Banker berichtete über sei-
ne Erfahrungen mit der Diagnose Burn-out 
und wie er es geschafft hat, mit Unterstüt-
zung der Familie u. a. nach einem Spitals-
aufenthalt und einer Therapie wieder in 
ein normales Leben zurückzufinden. Eine 
Erkenntnis war, dass es ein langer Prozess 
ist, in dem das Umfeld und der Betroffene 
Geduld benötigen. Klar wurde auch, dass 
es viel Kraft braucht und ein anstrengen-
der Weg ist. 

Volkswirtschaftliche Analyse 
eines rechtzeitigen Erkennens von 

Burn-out

Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, 
dass die steigende Zahl der Burn-out-Fälle 
auch eine immer höhere finanzielle Belas-
tung für Betriebe und Volkswirtschaft dar-
stellt. Sind wirklich rund 20 bis 25 Prozent 
der Beschäftigten von Burn-out betroffen? 
Ergebnisse von europaweiten Befragun-
gen von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

BURN-OUT:  
TATORT ARBEITSPLATZ 
Der Erfahrungsbericht eines Burn-out-Betroffenen, die volkswirtschaftliche Analyse eines 
rechtzeitigen Erkennens von Burn-out und Burn-out-Prävention – das waren die Themen des 
56. Treffpunkts Sicherheitsvertrauenspersonen aktuell. 
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Arbeitsbedingte psychische Belastungen  
können zu Burn-out führen.
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Hautschutz und Hautpfle-
ge sind keineswegs nur 
Privatsache und Kosme-
tik. In manchen Berufen 
ist der „systematische 
Schutz der Haut durch 

äußerlich auf die Haut aufzubringende 
Hautmittel (Hautschutz, Hautreinigung, 
Hautpflege)“ unerlässlich, um Hauterkran-
kungen und Hautschädigungen durch 
UV-Strahlen, Arbeitsstoffe, starke Verun-
reinigungen etc. zu vermeiden. Mit der 
neuen PSA-Verordnung ist Hautschutz 
seit 1. Mai 2014 eindeutig als Bestandteil 
der Persönlichen Schutzausrüstung defi-
niert und geregelt.

„Die PSA-V ist die längst notwendige Kon-
kretisierung der PSA-Richtlinie der EU, in 
der Schutzcremen eindeutig erwähnt wer-
den“, so AUVA-Arbeitsmedizinerin Astrid 
Antes. Hautkrankheiten sind nach Lärm-
schwerhörigkeit die zweithäufigste aner-
kannte Berufskrankheit. Höchste Zeit also, 
dass Hautschutz endlich ein fixer Bestand-
teil der persönlichen Schutzausrüstung 
wurde. Betroffen sind keineswegs nur Be-
schäftigte, die mit ätzenden Chemikalien 
oder im Freien tätig sind. Jedes Arbeiten 
im feuchten Milieu – und dazu zählt im 
Allgemeinen auch regelmäßiges längeres 
Tragen von Schutzhandschuhen – kann 
den Säureschutzmantel der Haut zerstö-
ren. Kommen dann noch starke alkalische 
Substanzen dazu, können Bläschen und 

Rötungen entstehen, Juckreiz und später 
Schuppenbildung mit Vergröberung des 
Hautreliefs sowie Risse (Rhagaden). 

Vom Ekzem zur Allergie

In solchen Fällen ist rasche Behandlung 
erforderlich, sonst können sich daraus 
Kontaktallergien bzw. allergische Kontakt-
ekzeme entwickeln – und das erstaunlich 
bald. So bildet sich etwa das „Friseurek-
zem“ bei 55 Prozent der Betroffenen schon 
im ersten Lehrjahr. „Ältere Kolleginnen 
meinen dann oft: Das hatte ich auch am 
Anfang. Das gehört dazu und verschwin-
det irgendwann wieder“, berichtet Antes, 
„doch daraus kann sich relativ rasch eine 
Allergie entwickeln. Daher sollte man 
so früh wie möglich mit Therapie und 
Schutzmaßnahmen beginnen“.

Mit 27 Prozent stellen Friseurinnen und 
Friseure die größte Gruppe bei den aner-
kannten beruflich bedingten Hauterkran-
kungen. Wobei der Anteil noch höher sein 
dürfte, denn Hauterkrankungen werden 
nur dann als Berufskrankheit anerkannt, 
wenn die schädigende Tätigkeit aufgege-
ben wird – und das wollen viele Betrof-
fene nicht. Damit PSA auch bei Friseurin-
nen und Friseuren schon vor den ersten 
gesundheitlichen Problemen vorschrifts-
mäßig zum Einsatz kommt, gibt es seit 
2013 einen entsprechenden Schwerpunkt 
der AUVA: „Wir waren nicht nur in den 

Text: Astrid Fadler /// Foto: Michael Mazohl

Mit der neuen Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) wurde 
dieser Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes nicht nur aktualisiert, 

sondern auch erstmals zusammengefasst und konkretisiert.  
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Betrieben, sondern haben praktisch alle 
Friseur-Lehrkräfte in Österreich geschult, 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung 
gestellt etc.“ In der Regel sind die Schutz-
maßnahmen in den Friseursalons unzu-
reichend. Beim Färben verwenden die 
meisten Friseurinnen und Friseure Hand-
schuhe, doch diese sollten auch beim 
 Haarewaschen und beim Abspülen getra-
gen werden. Informationsbedarf gibt es 
auch bei den Materialien. Latex-Allergien 
sind in der Bevölkerung gar nicht so selten. 

In Deutschland gab es bereits Todesfälle 
durch Latex-Handschuhe. Chemisch be-
ständiger und – seit sie auch von Spitälern 
in großen Mengen gebraucht werden – 
kostengünstiger sind Nitril-Handschuhe. 
Für Herbst ist eine spezielle Info-Kampag-
ne dazu bei den Friseurbedarfsunterneh-
men geplant.

Hautschutz-ABC

Doch auch für andere Berufsgruppen hat 
die Arbeitsmedizinerin Antes viele prakti-
sche Tipps zum PSA-Bereich Hautschutz 
parat:

hol, dadurch wird die Haut trockener. 
Dagegen helfen pflegende Präparate 
nach der Arbeit, idealerweise werden 
sie auch über Nacht aufgetragen. Kei-
nesfalls sollten Hautpflegeprodukte 
anstelle von Hautschutz verwendet 
werden, denn pflegende Präparate ent-
halten Bestandteile, die gewährleisten 
sollen, dass die Creme möglichst tief in 
die Haut eindringen kann. Wer ein Pfle-
geprodukt vor der Arbeit verwendet, 
riskiert damit die Schädigung der Haut, 
weil diese dadurch auch für die Schad-
stoffe besonders aufnahmebereit ist. 
Für einen effektiven Hautschutz ist der 
korrekte Einsatz von Schutz- und Pfle-
gecremen unerlässlich.
 ◆Hautschutzpräparate mit Gerbstoffen 
schützen auch vor Hauterweichung in 
Schutzhandschuhen. Wichtig ist, dass 
das Produkt rund fünf Minuten lang 
einziehen kann, bevor die Handschuhe 
angezogen werden. 
 ◆Dermalite(Dermalux)-Geräte zur an-
schaulichen Demonstration des rich-
tigen Hautschutzes: Unter einer fluo-
reszierenden Lampe wird sichtbar, wo 
ausreichend (mit einer Fluoreszenzlo-
tion) eingecremt wurde und wo nicht. 
Die Haut zwischen den Fingern, der Na-
gelfalz, aber auch Ringe sind kritische 
Stellen.
 ◆Bei mehreren Arbeitnehmerinnen/Ar-
beitnehmern sind Spender aus hygieni-
schen Gründen die am besten geeigne-
ten Behälter.

Antes kennt die Tücken des Alltags: „Vor 
der Entscheidung für ein Schutzhand-
schuh-Modell wird oft lange nachge-
dacht, alle Für und Wider werden sorgfäl-
tig erwogen. Leider hapert es dann nicht 
selten bei der korrekten Anwendung. Aus 
falsch verstandener Sparsamkeit – auch 
seitens der Beschäftigten – werden Ein-
malhandschuhe mehrfach verwendet. 
Defekte an Handschuhen werden teilwei-
se nicht erkannt und der Handschuh wei-
ter eingesetzt. Oder die Schutzwirkung 
wird dadurch zunichte gemacht, dass 
kontaminierte Handschuhe nicht korrekt 
ausgezogen werden.“

 ◆ Prophylaktische Allergietestungen sind 
nicht zielführend, da nur der aktuelle 
Zustand wiedergegeben werden kann 
und eine Allergie im Laufe der Zeit ent-
stehen kann. Durch Schutzmaßnahmen 
hingegen lässt sich das Risiko, eine be-
rufsbedingte Hauterkrankung zu ent-
wickeln, stark reduzieren.
 ◆Hautschutzpläne, auf denen dargestellt 
ist, wer wann welchen Hautschutz so-
wie welche Hautreinigung und -pflege 
anwenden soll, sollten nicht nur aus-
gehängt, sondern auch erklärt werden. 
Danach ist zu prüfen, ob auch tatsäch-
lich alles richtig verstanden wurde.
 ◆Duftstoffe sind potenzielle Allergene, 
daher werden besser unparfümierte 
Präparate verwendet.
 ◆Hautschutzpräparate sehen zwar 
meist genauso aus und fühlen sich so 
an wie Pflegecremen, wirken aber aus-
schließlich vorbeugend. Sie stärken die 
mechanische Festigkeit der obersten 
Hautschicht. Damit schützen sie vor 
Hauterweichung und Verschmutzung 
und erschweren das Eindringen von 
vielen Schadstoffen. Manche Haut-
schutzprodukte enthalten auch Alko-

Beruflich bedingte Hauterkrankungen: Besonders Friseurinnen und Friseure sind betroffen.
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Schutz- und Pflegecremen richtig angewandt schützen die Haut.

A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

Obwohl eine fachgerecht durchgeführte 
Arbeitsplatzevaluierung, in Kombination 
mit den Regeln der Technik, hier Maß-
nahmen vorsehen würde.“ Diese Berei-
che sollten möglichst bald mit einer eige-
nen Durchführungsverordnung geregelt 
werden.

Das A und O der PSA

Persönliche Schutzausrüstungen sind 
an sich die letzte Stufe einer Reihe von 
Maßnahmen, um ArbeitnehmerInnen vor 
möglichen Unfällen und Gesundheits-
schäden zu schützen. Prinzipiell ist die 
PSA erst dann einzusetzen, wenn alle kol-
lektiven technischen Schutzmaßnahmen 
und arbeitsorganisatorischen Maßnah-
men zur Vermeidung von Gefahren aus-
geschöpft sind und noch immer Restge-
fahren bestehen. Die Rangfolge ist leicht 
zu merken:

 ◆ Substitution (Ersetzen) des Gefahrstof-
fes durch einen weniger gefährlichen
 ◆ Technische Maßnahmen: Anwendung 
von geschlossenen Systemen, Absau-
gung von Gasen, Schwebstoffen etc.

 ◆Organisatorische Maßnahmen: Ver-
teilung der Belastungen auf mehrere 
ArbeitnehmerInnen, Exposition zeitlich 
begrenzen 
 ◆ Persönliche Schutzmaßnahmen: Hand-
schuhe, Gehörschutz, Helme etc.

Die optimale persönliche Schutzausrüs-
tung ist ergonomisch, optisch anspre-
chend – und wird von den Betreffenden 
selbst ausgesucht. „Dann“, so AK-Experte 
Bruckner, „ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie auch getragen wird, am größten“.

Verschlechterungen 
zurücknehmen

Im Großen und Ganzen wird die neue 
PSA-Verordnung durch konkrete Bestim-
mungen die Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen erleichtern sowie zu mehr 
Akzeptanz und damit zu mehr Sicherheit 
beitragen. Doch in einem Punkt brachte 
sie sogar Verschlechterungen. Unterwei-
sungen, also dem jeweiligen Arbeitsplatz 
und dem Wissensstand der/des jewei-
ligen Beschäftigten angepasste Schu-

lungen müssen vor Arbeitsantritt, aber 
auch bei Einführung neuer Maschinen 
oder neuer Maßnahmen nach Unfällen 
etc. durch geführt werden und sind erfor-
derlichenfalls zu wiederholen. Hier sieht 
Harald Bruckner, Sicherheitsexperte der 
AK Wien, Verbesserungsbedarf: „Seit der 
neuen PSA-V ist es möglich, die Inter-
valle von Unterweisungen von einem 
Jahr auf bis zu drei Jahre zu verlängern. 
Diese Veränderung wurde kurz vor Be-
schlussfassung von Unternehmerseite 
hineinreklamiert und sollte rasch wieder 
abgeschafft werden.“

Leider keinen Fortschritt bringt die PSA-V 
bei der Arbeitskleidung, weil Regelungen 
über spezifische Arbeitskleidung nicht 
berührt werden. „Das müssen wir uns in 
den nächsten Jahren genau anschauen“, 
ortet Bruckner Verbesserungsbedarf. „Po-
sitiv ist zwar, dass jetzt per Verordnung 
klargestellt wurde, dass die orthopädi-
sche Zurichtung von Sicherheitsschuhen 
gezahlt werden muss, doch in puncto 
passender Fußschutz herrscht teilweise 
Handlungsbedarf. Viele ArbeitnehmerIn-
nen brauchen beispielsweise Berufsschu-
he mit rutschfester Sohle oder passendes 
Schuhwerk für länger andauernde Bean-
spruchungen (Steharbeitsplätze usw.). 
Doch hier blieb leider alles beim Alten. 

„Bei der Arbeitskleidung
gibt es noch

Verbesserungsbedarf“
Harald Bruckner

VERANSTALTUNGSTIPP

4.11.2014: Hände gut, alles gut

Informationsveranstaltung zur Kam-
pagne der AUVA zur Vermeidung von 
Handverletzungen (mehr Infos auf 
Seite 24)

Mehr Infos unter tinyurl.com/psa214
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A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

Hautschutz:  
Tragen von Handschuhen in  
Feinkostabteilungen nicht erforderlich
Das Tragen von Handschuhen in den Feinkostabteilungen von Supermärkten gilt vielen als Zeichen von Hy-
giene. Aber: Das routinemäßige Tragen von Handschuhen bringt Gesundheitsrisiken für die Beschäftigten 
mit sich, wie ein Erlass des Zentralarbeitsinspektorats ausführt. Darüber hinaus ist es keineswegs hygieni-
scher als das Arbeiten mit bloßen Händen, sofern geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel verwendet werden. 

Handschuhe keineswegs hygienischer

Untersuchungen in Deutschland haben gezeigt, dass das Tragen von 
Handschuhen an Feinkostbedienungstheken von Wurst-, Fleisch- 
oder Käsereiprodukten keineswegs hygienischer ist als das Arbeiten 
mit bloßen Händen unter Verwendung geeigneter Werkzeuge (z. B. 
Zangen, Gabeln, Folien). Das langfristige Tragen von feuchtigkeits-
dichten Handschuhen, wie sie derzeit an Feinkostbedienungstheken 
verwendet werden, stellt grundsätzlich eine Belastung für die Haut, 
die mit Feuchtarbeit vergleichbar ist, dar. Im Handschuh kommt es 
zu einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau, der ein Aufquellen der 
Hornhaut bewirkt. Dadurch wird die Barrierefunktion der Oberhaut 
herabgesetzt. Chemikalien und Mikroorganismen können leichter 
in die Haut eindringen. Das Entstehen von Hautkrankheiten (z. B. 
Abnutzungsekzem) wird gefördert. Daher sollten Handschuhe aus 
Gründen des ArbeitnehmerInnenschutzes immer nur für ausrei-
chend begründete hautgefährdende Tätigkeiten getragen werden.

Mehr Infos unter tinyurl.com/handschuhe214

Tragen von Handschuhen: Was ist zu beachten?

 ◆Das langfristige Tragen von Handschuhen belastet die Haut 
der Beschäftigten. Es sollte nur dann erfolgen, wenn es tätig-
keits- bzw. produktionsbedingt unbedingt erforderlich ist. 
 ◆ Langfristiges Tragen von Handschuhen ist daher zu vermeiden 
und der direkte Kontakt mit der Ware durch die Verwendung 
von geeigneten Hilfsmitteln wie Greifwerkzeugen (Gabeln, 
Zangen), Folien, Papier etc. auf ein Minimum zu reduzieren.
 ◆ Es gibt keine lebensmittelrechtliche Verpflichtung zum Tragen 
von Handschuhen in Feinkostabteilungen, sofern beim Umgang 
mit Lebensmitteln geeignete Werkzeuge verwendet werden.
 ◆ Schutzhandschuhe sind den Beschäftigten nach dem Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz (ASchG) dann zur Verfügung zu 
stellen, wenn Gefahren bestehen und diese nicht durch kollek-
tive sicherheitstechnische Schutzmaßnahmen oder arbeitsor-
ganisatorische Maßnahmen vermieden oder ausreichend be-
grenzt werden können.
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Was ist eine  
Berufskrankheit?
Eine über einen längeren Zeitraum auf den Körper einwirkende Schädigung kann eine Berufskrankheit  
auslösen. Die Anerkennung einer Erkrankung als Berufskrankheit hängt davon ab, ob die Erkrankung  
in der Liste der Berufskrankheiten aufgenommen ist – derzeit sind es 52.

A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

tigkeit der/des Versicherten festzustellen, ob ein Zusammenhang 
zwischen beruflicher Tätigkeit und Krankheit besteht. In einem 
Bescheid wird ausgesprochen, ob eine Berufskrankheit vorliegt, 
und gegebenenfalls ob und in welcher Höhe eine Versehrtenrente 
gebührt. Wird die Anerkennung der Berufskrankheit oder aber die 
Gewährung einer Versehrtenrente abgelehnt, kann die/der Versi-
cherte binnen vier Wochen beim zuständigen Arbeits- und Sozial-
gericht eine Klage einbringen. Auch die Höhe der Versehrtenrente 
kann mit einer Klage bekämpft werden.

Christa Marischka, AK Wien
Liste der Berufskrankheiten unter tinyurl.com/liste214
Mehr Infos unter tinyurl.com/berufskrankheit214

D ie Liste der Berufskrankheiten kennt eine Vielzahl an Er-
krankungen, die durch chemische Stoffe (Blei, Quecksil-
ber, Arsen etc.) oder andere schädigende Einwirkungen 

(Lärm, ständiger Druck oder Erschütterung, Vibrationen) aus-
gelöst wurden. Aufgrund medizinisch fundierter Erkenntnisse 
konnte ein Zusammenhang zwischen bestimmten beruflichen 
Expositionen und dem Eintritt einer Erkrankung festgestellt wer-
den, sodass nicht in jedem Einzelfall umfangreich wissenschaft-
lich geprüft werden muss. 

Darüber hinaus kann aber auch jede Krankheit, die nicht in der Lis-
te enthalten ist, als Berufskrankheit im Einzelfall anerkannt wer-
den. Dazu bedarf es aber gesicherter wissenschaftlicher Erkennt-
nisse, dass diese Krankheit ausschließlich oder überwiegend durch 
die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen bei einer von 
der/dem Versicherten ausgeübten Beschäftigung entstanden ist.  
Kann ein Zusammenhang zwischen schädigendem Ereignis und 
einer Erkrankung nicht zweifelsfrei festgestellt werden, liegt keine 
Berufskrankheit vor.

Wer meldet eine Berufskrankheit?

Prinzipiell ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen Arbeitsunfall und 
das vermutete Vorliegen einer Berufskrankheit zu melden. Meist 
spricht jedoch der behandelnde Arzt den Verdacht aus, es könne 
unter Berücksichtigung einer bestimmten beruflichen Tätigkeit 
das Erscheinungsbild einer Erkrankung für das Vorliegen einer 
Berufskrankheit sprechen.Sobald der Unfallversicherungsträger 
davon erfährt, hat er von Amts wegen ein Verfahren einzuleiten.
Selbstverständlich hat auch jede/r Versicherte die Möglichkeit, 
dem Unfallversicherungsträger mitzuteilen, dass ein begründeter 
Verdacht auf Vorliegen einer Berufskrankheit besteht. 

Wie wird eine Berufskrankheit anerkannt?

Die Unfallversicherung hat einerseits das Vorliegen einer Erkran-
kung und andererseits unter Berücksichtigung der beruflichen Tä-

© Hoda Bogdan - Fotolia.com

Ständige Erschütterungen über einen längeren Zeitraum können zu 
einer Berufskrankheit führen.
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 ◆Ängstlichkeit, schwindendes Selbstvertrauen
 ◆Depression, Aggression, Schlaf- und Konzentrationsstörungen
 ◆ Fehlende Motivation, verminderte Arbeitszufriedenheit, gerin-
ge bis keine Bindung mehr an das Unternehmen
 ◆Unsicheres Verhalten und Tendenz zu Fehlentscheidungen
 ◆ Starke Belastungen der zwischenmenschlichen Beziehungen
 ◆ PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung)

Gewalt hat verschiedene Facetten und reicht von verbalen At-
tacken bis hin zu physischen Angriffen. Art, Schwere und Häu-

Gewalt gegen MitarbeiterInnen in Öffis
Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem. Gewalt kommt in Familien, Beziehungen und leider auch in vielen 
Dienstleistungsberufen vor. Das kann nicht akzeptiert werden. Gewalt darf weder Arbeitsalltag sein, noch zum 
Berufsrisiko gehören. Denn die Folgen von Gewalt am Arbeitsplatz sind gravierend.

figkeit der Übergriffe in Öffis haben sich in den letzten Jahren 
verändert, leider nicht in eine positive Richtung. Im juristischen 
Sinn liegt Gewalt vor, wenn jemand einen anderen bewusst kör-
perlich verletzt oder absichtlich eine Sache zerstört, die einem 
anderen oder der Allgemeinheit gehört (z. B. die Beschädigung 
eines Waggons). Im psychologischen Sinne ist Gewalt alles, was 
einen Menschen seelisch verletzt. Dabei ist die Wahrnehmung 
der betroffenen Person entscheidend: Gewalt ist, was jemand als 
Übergriff empfindet. Das beinhaltet auch verbale Attacken und 
Mobbing. 

MitarbeiterInnen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind meist von 
Gewalt durch Dritte (Fahrgäste) betroffen. Sicherheit in U-Bahn, 
S-Bahn, Straßenbahn und Bus ist jedoch eine unabdingbare Vor-
aussetzung für die Akzeptanz und Qualität von Öffis. Das Thema 
muss daher für alle Unternehmen höchste Priorität haben, im 
Sinne der Verantwortung gegenüber Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern und Fahrgästen. Gewerkschaften, Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte sowie Personalvertreterinnen und -vertreter müs-
sen gegenüber dem Management des jeweiligen Unternehmens 
deutlich machen, dass Gewalt nicht hingenommen wird. Kollegin-
nen und Kollegen müssen dazu ermutigt werden, dass sie Über-
griffe jeglicher Art nicht als Berufsrisiko abtun, sondern melden 
und dokumentieren. Es gilt, Gefährdungssituationen sorgfältig 
zu analysieren. Nur durch einen offenen Umgang mit dem Thema 
kann das Vertrauen der MitarbeiterInnen gestärkt werden. 

Tatort Arbeitsplatz – 
Gib der Gewalt im Job keine Chance

Um Bewusstsein für das Thema zu schaffen, aber auch kon-
krete Informations- und Serviceleistungen zu bieten, hat die 
Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida 2009 die Ini-
tiative „Tatort Arbeitsplatz“ ins Leben gerufen. Seit zwei Jahren 
ist die GdG-KMSfB ein starker Kooperationspartner. Zum Pro-
jekt gehören Seminare rund um das Thema Gewalt, die Bereit-
stellung von Materialien und Unterlagen, das Ausarbeiten von 
Betriebsvereinbarungen oder psychologische Beratungen. vida 
bietet betroffenen Mitgliedern auch psychosoziale Ersthilfe bei 
Mobbing oder physischer Gewalt an. Mehr zur Initiative unter 
www.tatortarbeitsplatz.at. 

Peter Traschkowitsch, vida
arbeitnehmerinnenschutz@vida.at
Mehr Infos unter tinyurl.com/gewalt214©
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bahngarnituren mit verbesserter Fah-
rerplatzabsicherung im Einsatz. Überall 
dort, wo Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte Druck machten, gibt es auch Kon-
flikt- und Deeskalationstrainings als fi-
xen Bestandteil der Ausbildung.

Wie reagieren die Unternehmen auf die 
Übergriffe?
Hebenstreit: Die Sensibilität ist an sich 
vorhanden, Verbesserungen scheitern 
allerdings meist am Kostendruck. Es gibt 
seitens der Behörden ja keine verbindli-
chen Vorgaben. Wie viel Personal – auch 
Polizei – ist bei Großereignissen nötig? 
Wie viele MitarbeiterInnen mit welcher 
Ausbildung sind nötig, wenn etwa ein 
Zug evakuiert werden muss? Wir brau-
chen gesetzliche Regelungen, wann und 
wo welche Sicherheitsmaßnahmen nö-
tig sind – auch im Sinne der Fahrgäste.
Wessely: Bei uns wurden auf Druck 
der Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
Deeskalationstrainings eingeführt. Wei-
ters wurden eigene MitarbeiterInnen 
für die Erstbetreuung von attackierten 

Kolleginnen und Kollegen ausgebildet.
Hebenstreit: Wenn tatsächlich irgend-
wo eine neue Sicherheitsmaßnahme 
gesetzt wird, dann wird sie aus Kosten-
gründen manchmal bald wieder einge-
stellt. Kurz gesagt: Kaum hören wir auf 
zu rudern, treiben wir schon zurück. 

Wie weit ist der im Frühjahr beschlosse-
ne Forderungskatalog gediehen?
Hebenstreit: Wir wollen den öffentli-
chen Dienst noch ins Boot holen. Die 
Eckpunkte sind klar: gesetzliche Rah-
menbedingungen für mehr Sicherheit in 
den Öffis, mehr entsprechend geschul-
tes Personal – zusätzlich zu technischen 
Maßnahmen wie mobile Warngeräte 
oder Kameras.
Wessely: Es darf keinen Wettbewerb 
auf Kosten der Sicherheit geben. Von 
ausreichendem und geschultem Perso-
nal profitieren auch die Fahrgäste. 

Moderation: Astrid Fadler, freie Journalistin
Komplettes Interview unter
tinyurl.com/interview214

Immer wieder berichten die Medien 
von Übergriffen gegen Öffi-Personal. 
Werden die Attacken tatsächlich häu-
figer?
Hebenstreit: Insgesamt haben die Vor-
fälle – Gewalt gegen MitarbeiterInnen 
oder zwischen Kundinnen und Kunden, 
aber auch Erkrankungen von Fahrgästen 
– enorm zugenommen. Der Umgangs-
ton ist rauer geworden, die Übergriffe 
wurden brutaler. Da muss der Betriebs-
rat natürlich reagieren.
Wessely: Tätliche Übergriffe hat es im-
mer gegeben, leider verzeichnen wir ei-
nen Anstieg von 2012 auf 2013. Auch die 
Brutalität hat zugenommen.
Hebenstreit: Kameras alleine reichen 
nicht als Sicherheitsmaßnahme. Unse-
re Kolleginnen und Kollegen sind ja oft 
irgendwo allein in der Peripherie unter-
wegs, die Beschäftigten müssen außer-
dem ihre Fahrzeuge auch manchmal 
verlassen. 
Hintersteiner: Ein Teil unserer Forderun-
gen wurde bereits umgesetzt. So sind 
seit Kurzem acht adaptierte Straßen-

Im Gespräch zum Thema „Gewalt gegen Öffi-Bedienstete“:  Kurt Wessely (BR-Vorsitzender Fahrbetrieb und Kundendienst), Günter Hintersteiner 
(stellvertretender BR-Vorsitzender), Roman Hebenstreit (Gewerkschaft vida, Sektion Verkehr).

SPARZWANG KONTRA SICHERHEIT 

Tätliche Übergriffe gegen Öffi-Bedienstete – welche Maßnahmen gibt es bereits, was wollen die Gewerkschaf-
ten? Ein Gespräch mit Roman Hebenstreit (vida-Sektion Verkehr), Kurt Wessely (BR-Vorsitzender Wiener Linien) 
und Günter Hintersteiner (stellvertretender BR-Vorsitzender Wiener Linien).
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A L T E R N S G E R E C H T E  A R B E I T

Altersgerecht oder alternsgerecht?

D as „n“ macht den kleinen Unter-
schied aus. Altersgerechte Maß-
nahmen sind solche, die älteren 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
helfen. Denn die altersgerechte Arbeitsge-
staltung berücksichtigt die Veränderungen 
der physischen und psychischen Leistungs-
fähigkeit bei älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern. Durch gezielte Maß-
nahmen werden die Arbeitsanforderungen 
dem geänderten Leistungsvermögen ange-

Mehr Infos zum Thema alter(n)sgerechte Arbeit unter tinyurl.com/alternsgerecht214

passt. Durch altersgerechte Arbeitsgestal-
tung werden Veränderungen im Alter wie 
z. B. die Abnahme des Sehvermögens oder 
der Muskelkraft ausgeglichen (kompensa-
torischer Ansatz). Die alternsgerechte Ar-
beitsgestaltung nimmt den Zeitfaktor in 
den Blick und verfolgt das Ziel, die Arbeits-
fähigkeit für die gesamte Dauer der Er-
werbstätigkeit zu erhalten und zu fördern. 
Dabei sollen Unter- und Überforderung 
sowie dauerhafte Leistungseinbußen ver-

mieden werden. Maßnahmen des alterns-
gerechten Arbeitens sollen sicherstellen, 
dass auch Ältere produktiv und innovativ 
bleiben können. Der Ansatz der alternsge-
rechten Arbeitsgestaltung ist vorbeugend 
(präventiver Ansatz). Ein Betrieb braucht 
immer beides: Alters- und alternsgerechte 
Arbeitsgestaltung, um die Arbeitsfähigkeit 
der ArbeitnehmerInnen langfristig zu er-
halten. Im Folgenden finden sich Beispiele, 
die den Unterschied erläutern sollen.

Physiologische Veränderungen Altersgerechte Anpassung von Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung

 ◆Abnahme des Sehvermögens, verminderte Akkommo-
dation (= die Fähigkeit der Augenlinse, sich auf Nah- und 
Fernsicht einzustellen)

 ◆ Stärkere Beleuchtung
 ◆ 50 Prozent mehr Beleuchtung für Beschäftigte zwischen dem 
40. und 55. Lebensjahr
 ◆ 100 Prozent mehr Beleuchtung für Beschäftigte über 55 Jahre

 ◆ Erhöhung des Kontrastes an Sichtgeräten und Messinstrumenten
 ◆Vergrößerung von Schrift und Symbolen auf Monitoren 
 ◆Verminderung von Blendung

Was macht Arbeit gesundheits- und lernförderlich? Empfehlungen für die alternsgerechte Arbeitsgestaltung

Vielseitigkeit der Tätigkeit
 ◆Verschiedene Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
nutzen können
 ◆Durch die Arbeit Neues lernen

 ◆ Tätigkeitswechsel mit unterschiedlichen körperlichen und 
 geistigen Anforderungen
 ◆ Erhaltung der intellektuellen Flexibilität

Handlungsspielraum bei der Ausführung der  
Arbeitsaufgabe

 ◆ Eigene Entscheidungen in Bezug auf Arbeitsverfahren, 
Verwendung von Arbeitsmitteln und die zeitliche Orga-
nisation der Arbeit treffen können

 ◆ Freie Zeiteinteilung begünstigt eine gleichmäßige Belastung, 
hohe Leistungserbringung und Arbeitsmotivation
 ◆ Steigerung der Belastbarkeit, Zufriedenheit und des Selbstwerts
 ◆ Förderung der Identifikation mit der Arbeit und der Organisation/
dem Unternehmen

Wissen und Lernen für und durch die Arbeitsaufgabe
 ◆Vorhandenes Wissen für die Arbeitsaufgabe anwenden 
und Neues dazulernen können
 ◆Die Tätigkeit dauerhaft anforderungsgerecht erfüllen 
können
 ◆Angebote zur Weiterbildung nutzen können

 ◆ Lernmöglichkeiten reduzieren Stress, stärken die Fähigkeit zur 
Bewältigung sich wandelnder Arbeitsanforderungen und fördern 
die intellektuelle Fähigkeit zum Weiterlernen

Gestaltungstipps für altersgerechtes Arbeiten

Gestaltungstipps für alternsgerechtes Arbeiten

Ingrid Reifinger, ÖGB
Weitere Gestaltungstipps für alter(n)sgerechtes Arbeiten finden Sie im Buch
Alters- und alternsgerechtes Arbeiten – Handlungshilfe für Betriebsräte
Mehr Infos und bestellen unter tinyurl.com/buchaa214
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PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN UND INVALIDITÄT
Endbericht der 2. Arbeitsgruppe zur Neugestaltung des Invaliditätsrechts 
September 2012 bis Juni 2013

ÜBERBLICK ÜBER ARBEITSBEDINGUNGEN IN ÖSTERREICH
Follow-up-Studie, Studie der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA)

Sozialpolitische Studienreihe Band 16
ÖGB-Verlag, August 2014
326 Seiten, € 24,00
ISBN: 978-3-99046-094-8

Es wird aktuell immer wieder darauf hingewiesen, dass dem Bereich psychische Erkrankungen 
eine steigende Bedeutung als Ursache für frühzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben zu-
kommt. Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz entschloss sich 
daher 2012, das Thema psychische Erkrankungen und Invalidität in einem breit aufgesetzten 
Prozess unter Einbeziehung möglichst aller relevanten Stakeholder einer generellen Problem-
aufbereitung zuzuführen. In ExpertInnenrunden zu den Feldern Prävention und Rehabilitation 
bei psychischen Erkrankungen, Psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt sowie Psychische 
Erkrankungen und Pension wurden die relevanten Themen, Problembereiche und Handlungsfelder 
identifiziert und Weiterentwicklungs- bzw. Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet.

Sozialpolitische Studienreihe Band 15
Hubert Eichmann, Bernhard Saupe
ÖGB-Verlag, Juni 2014
400 Seiten, € 28,00
ISBN: 978-3-99046-038-2

Auf Basis einer breit angelegten Literaturanalyse u. a. mit Sekundäranalysen aus Repräsentativda-
tensätzen wird ein aktueller Überblick über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in Österreich 
erarbeitet. Das abzudeckende Themenspektrum reicht von Beschäftigungsformen, Arbeitszeiten, 
Einkommen, Arbeitsorganisation, Gesundheit, Weiterbildung bis hin zu subjektiven Einschätzungen 
der Arbeitsqualität. Darüber hinaus erfolgt eine Einordnung Österreichs im europäischen Vergleich.  
Die Studie ist als Follow-up des 2010 publizierten Bandes 4 der Sozialpolitischen Studienreihe 
des Sozialministeriums angelegt. Im besonderen Fokus stehen die Entwicklung seit Ausbruch der 
Finanz- und Wirtschaftskrise und damit einhergehende Veränderungen bei Arbeitsbedingungen.

Alle Bücher der Sozialpolitischen Studienreihe entweder in gedruckter Form im Themenshop bestellen:

www.arbeit-recht-soziales.at

oder kostenlos als e-Book herunterladen:

www.studienreihe.at
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Gehen mit Leitern 
bleibt verboten

Der neue Erlass „Beidseitig begehbare 
Stehleitern – Verbot des ‚Gehens‘ mit der 
Leiter“ (GZ: BMASK-461.305/0001-VII/ 
A/2/2014 vom 21.7.2014) stellt klar, dass 
das Gehen mit Leitern verboten bleibt. 
Hintergrund ist, dass einige Hersteller 
bzw. Händler auf ihren Internetseiten 
damit werben, dass die dort angebotene 
beidseitig begehbare Holz-Stehleiter für 
das „Gehen“ verwendet werden kann, 
bzw. damit direkt oder indirekt auch den 
Eindruck erwecken, dass diese Verwen-
dung in Österreich zulässig wäre. 

Das „Gehen“ mit Stehleitern (beidsei-
tig besteigbare Sprossenleitern) ist aber 
grundsätzlich nicht zulässig, da dabei 
grundlegende Bestimmungen des Arbeit-
nehmerInnenschutzes verletzt werden:

 ◆  § 34 Abs. 2 Z 3 Arbeitsmittelverordnung 
(AM-VO) legt fest, dass Leitern derart 
aufzustellen sind, dass sie gegen Umfal-
len gesichert sind. Die Standsicherheit ist 
bei Stehleitern nur bei funktionsfähiger 
Spreizsicherung gegeben.
 ◆ § 35 Abs. 1 Z 3 ArbeitnehmerInnenschutz-
gesetz (ASchG) verbietet, dass Arbeits-
mittel ohne die für die verschiedenen 
Verwendungszwecke vorgesehenen 
Schutz- und Sicherheitseinrichtungen 
benutzt werden. Bei Stehleitern ist die 
vorgesehenen Schutz- und Sicherheits-
einrichtungen die Spreizsicherung (z. B. 
gespannte Kette, eingelegte Spreiz-
sicherung), ohne die eine Stehleiter nicht 
standsicher aufgestellt ist.

In der ÖNORM EN 131-3 wird unter Punkt 
5 – Unfallursachen ausgeführt: „Nicht 
vollständiges Öffnen von Stehlei-
tern.“ Bei Stehleitern ist gemäß 
Punkt 6.2 der Norm daher als 
Kennzeichnung insbesonde-
re das Piktogramm für „voll-
ständiges Öffnen vor dem 
Gebrauch“ anzubringen 
(ÖNORM EN 131-3 Bild A.17). 
Eine Verwendung der Leiter 
entgegen der Kennzeichnung „vollständi-
ges Öffnen vor dem Gebrauch“ stellt wie-
derum eine Übertretung der Bestimmung 
des § 35 Abs. 1 Z 2 ASchG dar, nach der bei 
der Benutzung von Arbeitsmitteln die für 
sie geltenden Bedienungsanleitungen ein-
zuhalten sind.

Auch die von Herstellern/Händlern mitun-
ter angesprochene ÖNORM Z 1501 lässt 
nicht den Schluss zu, dass eine nach die-
ser Norm gebaute und geprüfte Leiter 
für das „Gehen“ geeignet ist. Entspre-
chend der Vorbemerkung zur Norm 
behandelt diese, basierend auf den 
ÖNORMEN EN 131-1 und -2, zusätz-
liche ergonomische Erforder-
nisse bei längerem Verweilen 
auf den Standsprossen einer 
beidseitig besteigbaren 
Sprossenstehleiter. 

Alexander Heider, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/leitern214 ©
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Erlass zum Klima am  
Arbeitsplatz wirft 
Fragen auf
Der neue Erlass „Arbeitsstätten: Aus-
nahmen/Abweichungen von Klimabe-
stimmungen der AStV“ (GZ:BMASK- 
461.304/0004-VII/A/2/2014 vom 18.6. 
2014) ermöglicht der Arbeitsinspektion, 
auf Antrag Ausnahmen bzw. Abweichun-
gen von Bestimmungen der AStV bei 
bestimmten klimatischen Bedingungen 
am Arbeitsplatz zuzulassen, und wirft 
gleichzeitig Fragen auf. 

Zunächst ist wichtig festzuhalten, dass An-
träge auf Ausnahmen bzw. Abweichungen 
nur in bestimmten Fällen erfolgverspre-
chend sind. Das betrifft ausschließlich fol-
gende Sachverhalte:

 ◆ Bei Vorliegen wärmestrahlender Flä-
chen/Quellen die Berücksichtigung der 
Strahlungstemperatur bei der Lufttem-
peratur als operative Temperatur (Aus-
nahme von § 28 Abs. 1 AStV).
 ◆ Bei Vorliegen wärmestrahlender Flä-
chen/Quellen die Obergrenzen der 
Luftgeschwindigkeit bei geringer und 
normaler körperlicher Belastung (Aus-
nahme von § 28 Abs. 3 AStV).
 ◆ In Küchen die zulässigen maximalen 
Lufttemperaturen und Luftgeschwin-
digkeiten (Konkretisierung von § 28 Abs. 
4 AStV).
 ◆ In Spritzlackieranlagen die zulässige 
maximale Luftgeschwindigkeit (Aus-
nahme von § 28 Abs. 3 Z 2 AStV).

Vier Praxistipps:
1. Im Regelfall gibt es keine Veranlassung, 

etwas zu tun. Die Grenzwerte für die 

Lufttemperatur und Luftgeschwindig-
keit nach § 28 Abs. 1 und 3 AStV können 
eingehalten werden (zwischen 19 und 
25 °C und maximal 0,10 m/s bei Arbei-
ten mit geringer körperlicher Belastung 
bzw. zwischen 18 und 24 °C und maxi-
mal 0,20 m/s bei Arbeiten mit normaler 
körperlicher Belastung).

2. Ein Ausnahmeantrag hat überhaupt nur 
dann Erfolgsaussicht, wenn die „Einhal-
tung dieser Werte aufgrund der Nut-
zungsart des Raumes nicht möglich ist“ 
(vgl. § 28 Abs. 4 AStV) und wärmestrah-
lende Flächen/Quellen im Arbeitsraum 
vorhanden sind. Das können Backöfen, 
Trocknungsanlagen etc. sein, nicht aber 
Heizkörper für die normale Raumhei-
zung oder die Sonnenstrahlung durch 
Glasflächen. 

3. Dem Ausnahmeantrag müssen als 
Nachweis Messprotokolle über die ob-
jektive Temperatur nach ÖNORM EN 
ISO 7730 an den dafür bestimmten Ar-
beitsplätzen angeschlossen werden. Für 
die Messungen ist ein spezielles geeich-
tes Messgerät, ein Kugelthermometer, 
nötig, das die Wärmestrahlung und 
die Behaglichkeitsindizes (PMV/PPD-In-
dizes) ermittelt. Die Kosten für ein Ku-
gelthermometer liegen um 700 Euro.

4. Die Temperatur und Luftgeschwindig-
keit in Küchen und die Luftgeschwin-
digkeit in Spritzlackieranlagen sind im 
Erlass gesondert „geregelt“.

 
Alexander Heider, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/klima214
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Flexibilisierung braucht Grenzen

Zentral bei der Abgrenzung zwischen 
Freizeit und Arbeit ist die jeweilige Un-
ternehmenskultur. Ist es in einem Be-
trieb üblich, Arbeit mit nach Hause zu 
nehmen, ständig erreichbar zu sein oder 
berufliche Termine in der Freizeit wahr-
zunehmen, ist es für die/den einzelne/n 
Beschäftigte/n fast unmöglich, sich 
diesem kulturellen Druck zu entziehen. 
Managementmethoden, die auf immer 
mehr (unternehmerische) Eigenverant-
wortung der ArbeitnehmerInnen ab-
zielen, verschärfen, vor allem gepaart 
mit flexiblen Arbeitszeiten, den Druck 
zusätzlich. Oft sind es besonders enga-
gierte Leistungsträger eines Betriebs, die 
der Dauerbelastung mittelfristig nicht 
standhalten können.

Neue Arbeitszeitkultur notwendig

Es gilt, vonseiten der Betriebe gezielte 
Maßnahmen zu setzen, um eine gesun-
de „Kultur der Arbeitszeit“ zu etablie-
ren. Dies lohnt sich auch aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht. Vorreiter, wie der 
deutsche VW-Konzern, haben das bereits 
erkannt. Server werden um 18.00 Uhr 
gezielt abgeschaltet, Leitlinien zur Ar-
beitszeit und Erreichbarkeit etabliert und 
weiterführende Maßnahmen gesetzt, 
um Leistungsfähigkeit und Produktivi-
tät der ArbeitnehmerInnen mittel- und 
langfristig zu erhalten. Weitere Informa-
tionen zum Thema „Entgrenzung der Ar-
beitszeit“ liefert die GPA-djp-Broschüre 
„Allzeit bereit! Ein Blick hinter das Ver-
schwimmen von Arbeit und Freizeit“. 

Johanna Klösch, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/arbeitszeit214

Ein Drittel der Beschäftigten  
arbeitet bereits in der Freizeit

Laut Arbeitsklimaindex der AK Oberöster-
reich arbeiten heute bereits 34 % der Be-
schäftigen in der Freizeit, 17 % im Urlaub 
und 14 % sogar im Krankenstand. Einen 
Dienstlaptop haben 11 %, was dazu führt, 
dass bereits 36 % außerhalb der Normal-
arbeitszeit mit Handy oder Laptop arbei-
ten – jede/r Siebente (14 %) macht das so-
gar täglich. 17 % der Beschäftigten haben 
kein privates Handy mehr – ein möglicher 
Hinweis darauf, dass viele Beschäftigte 
Arbeit und Freizeit nicht mehr trennen 
(können)?

Grenzenloses Arbeiten macht krank

Ein Gleichgewicht zwischen Arbeits- und 
Erholungszeiten ist wichtig, um langfris-
tig leistungs- und arbeitsfähig zu sein. 
Bleiben notwendige Regenerationszeiten 
dauerhaft aus, können verbrauchte Res-
sourcen nicht wieder aufgebaut werden. 
Gesundheitliche Folgen können von Kopf-
schmerzen, Nervosität und Schlafstörun-
gen, psychischer Erschöpfung, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen bis zu einem erhöhten 
Mortalitäts- und Krebsrisiko reichen. Ver-
mehrte betriebs- und volkswirtschaftliche 
Kosten durch Krankenstände und Invalidi-
tätspensionen sind die Folge.

ARBEITEN OHNE ENDE?  
ARBEITEN BIS ZUM ENDE?!
Die Grenzen zwischen Job und Freizeit lösen sich zunehmend auf und verschwimmen. Ständige Erreichbarkeit 
ist vielfach zur Selbstverständlichkeit geworden. Für Freundschaften, Hobbys und Familie bleibt weniger Raum. 
Notwendige Zeiten der Erholung und Entspannung finden im „Hamsterrad der Arbeit“ oft keinen Platz mehr.
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Schlechte Arbeitsbedingungen im Spital
Krank zu den Kranken: Vier von zehn Beschäftigten gehen krank zur Arbeit.

B eschäftigte in oberösterreichischen Spitälern leiden unter 
Zeitdruck sowie bürokratischen und organisatorischen 
Anforderungen. Dadurch steigen psychische Belastungen. 

Laut einer aktuellen IFES-Erhebung im Auftrag der AK Oberös-
terreich rechnen beinahe 80 Prozent der ArbeitnehmerInnen mit 
negativen Auswirkungen der Spitalsreform auf ihr berufliches 
Umfeld. Die größten Nachteile erwarten sie für die Qualität der 
Patientenversorgung, was auch negative Auswirkungen auf die 
sinnstiftende Ressource dieses Berufs hat sowie hinsichtlich Ar-
beitsbelastungen und Zeitdruck.

Krank zur Arbeit: Vier von zehn machen das

46 Prozent der Beschäftigten fühlen sich schon jetzt durch ihre 
aufreibende Arbeit psychisch-seelisch belastet. Im Durchschnitt 
aller Berufsgruppen sind es nur 13 Prozent. Ein großer Teil der ge-
sundheitlichen Beschwerden resultiert aus der beruflichen Tätig-
keit. „Die Beschäftigten sind bereit, die eigene Gesundheit zu ris-
kieren, um die Patientinnen und Patienten nicht im Stich zu lassen. 

Die Personal- und Ressourcenverantwortlichen in den Spitälern 
scheinen das billigend in Kauf zu nehmen und in die Kalkulationen 
einfließen zu lassen“, kritisiert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen

Die Einhaltung des Mindestpflegeschlüssels gewährleistet kei-
ne gesundheitsförderliche Personalbemessung. Die gesetzli-
chen ArbeitnehmerInnenschutzbestimmungen müssen auch in 
den Spitälern eingehalten, krank machende Arbeitsbedingun-
gen vermieden und betriebliche Gesundheitsförderung forciert 
werden. Psychische und physische Belastungen müssen – wie 
im Gesetz festgelegt – dringend evaluiert werden und dabei die 
MitarbeiterInnen eingebunden werden. Die Ergebnisse müssen 
transparent gemacht und Maßnahmen im stationären und mo-
bilen Bereich umgesetzt werden. 

Julia Nedjelik-Lischka, AK Wien
Mehr Infos unter tinyurl.com/spital214

RUHE- UND ERHOLUNGSZEITEN
Ein Übermaß an Arbeit kann die Gesundheit gefährden

Schriften zum Arbeits- und Sozialrecht
Reinhard Resch (Hrsg.)
ÖGB-Verlag 2014
92 Seiten, € 19,90
ISBN: 978-3-99046-013-9

Wenn sich eine wissenschaftliche Publikation den Ruhezeiten widmet, steckt die Idee des 
Arbeitszeitschutzes dahinter. Der Normenzweck des Arbeitsschutzes geht von der zutref-
fenden Annahme aus, dass ein zeitliches Übermaß an Arbeit die Gesundheit gefährden 
kann. Das Thema der Ruhe- und Erholungszeiten steht dabei im Mittelpunkt der gegen-
ständlichen Überlegungen, wobei im vorliegenden Band die zentralen Rechtsprobleme 
abgearbeitet werden: Wöchentliche Ruhezeiten mit den Themen Wochenendruhe, Wochen-
ruhe und Ersatzruhe, die Arbeitspausen sowie die Feiertagsruhe und zuletzt das Problem 
der Vereitelung von Ruhezeiten und deren Rechtsfolgen.

Mit Beiträgen von 
Univ.-Prof. Dr. Reinhard Resch, Dr. René Schindler und Univ.-Prof. Dr. Gert-Peter Reissner.

Buch versandkostenfrei bestellen: www.arbeit-recht-soziales.at
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60–90 Euro, für einen Spitalsaufenthalt 
320–400 Euro pro Tag und für eine Reha-
bilitation 170–200 Euro pro Tag.

Schlussfolgerungen 

Psychische Belastungen sind die zweit-
häufigste Ursache für Frühpensionie-
rungen. Österreich und Italien sind 
Schlusslicht im Maßnahmen-Ranking bei 
psychischen Erkrankungen (laut OECD 
Mental Health Index). Das Angebot zur 
Prävention und Früherkennung ist in Ös-
terreich extrem zersplittert.

 ◆Burn-out verursacht bei Früherken-
nung Kosten von 1.500–2.300 Euro je 
Fall. Bei später Erkennung entstehen 
Kosten bis zu ca. 130.000 Euro je Fall.
 ◆Einzelbetrieblich entsteht so ein Scha-
den von bis zu 650.000 Euro je Be-
trieb, wenn der Diagnosezeitpunkt für 
Burn-out später ist (z. B. Großbetrieb: 
1,6–2,7 % der durchschnittlichen Per-
sonalkosten).
 ◆Der volkswirtschaftliche Schaden 
durch psychische Erkrankungen wird 
mit sieben Milliarden Euro in Österreich 
p. a. beziffert (117 Milliarden in der EU). 
Die Kosten werden in den nächsten 
Jahren signifikant steigen.

Ein starkes Maßnahmenprogramm, um 
das „Stress-Problem“ besser zu lösen, ist 
dringend erforderlich: Ohne präventive 
Maßnahmen und Früherkennung direkt 
am Arbeitsplatz werden die Kosten ex-
plodieren. 

Julia Nedjelik-Lischka, AK Wien
Studie einsehbar unter 
tinyurl.com/kosten214

D as Burn-out-Syndrom wird wis-
senschaftlich nicht als Krankheit 
gesehen – es ist keine Haupt-

diagnose, sondern ein Zusatz (Diagnose-
schlüssel Z73: Probleme mit Bezug auf 
Schwierigkeiten bei der Lebensbewälti-
gung, Z73.0: „Ausgebranntsein“, „Zustand 
der totalen Erschöpfung“, „Burn-out“). 
Der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger zählt jede 
Krankmeldung einer Krankheitsgruppe 
zu – für Burn-out-Patientinnen und -Pati-
enten erfolgt dies je nach Hauptdiagno-
se wie z. B. Allergien, Magenschmerzen, 
Kreislaufprobleme usw. Es kann somit 
keine „offizielle“ Zahl an Betroffenen aus 
Statistiken abgeleitet werden.

Diagnoseinstrumente sind u. a. das „Mas-
lach Burnout Inventory“ (MBI) und das 
„Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erle-
bensmuster“ (AVEM). Ein Drittel aller Inva-
liditätspensionen war 2012 auf die Krank-

heitsgruppe „psychiatrische Krankheiten“ 
zurückzuführen (2008 waren es 19,2 %). 

Es werden verschiedene Stufen der Prä-
vention unterschieden:

 ◆ Tertiärprävention – Verminderung von 
Verschlechterung, Rückfall
 ◆Krisenintervention – späte Diagnose
 ◆ Sekundärprävention – Krankheitsfrüh-
erkennung
 ◆ Primärprävention – Krankheitsvermei-
dung

Die Kostenschätzungen basierten auf fol-
genden Annahmen:  
Für Psychotherapie fallen rund 75.100 
Euro pro Stunde an (Einzelsitzung von 50 
Minuten, Quelle tinyurl.com/thera-
pie214). Medikamentenkosten belaufen 
sich auf 140–160 Euro p. a. (Durchschnitts-
kosten pro Psychopharmakaverordnung 
2009 für Männer und Frauen). Dazu kom-
men für einen Hausarzt-, Facharztbesuch 

KOSTEN VON BURN-OUT
Die Kosten durch Burn-out sind höher als bisher angenommen. Das ist die Kernaussage einer Studie zu den  
volkswirtschaftlichen Kosten von Burn-out, die von Universitätsprofessor Dr. Friedrich Schneider von der  
Universität Linz erstellt wurde. Gegenmaßnahmen sind dringend erforderlich.

Je später Burn-out erkannt wird, umso höhere Kosten entstehen.
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K A M P A G N E

Die aktuelle EU-Kampagne zum Thema Arbeits-
schutz steht unter dem Motto „Gesunde Arbeits-
plätze – den Stress managen“. Sie soll das Bewusst-
sein für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz 
stärken. Gefragt sind Beispiele aus österreichischen 
Unternehmen und Organisationen.

platzevaluierung, die Wahl der geeigneten Instrumente sowie Pra-
xisbeispiele können laut ihr mittlerweile weitergegeben werden.

Beispiele der Arbeitsplatzevaluierung aus der Praxis

Anschauliche Beispiele aus der Praxis von Akteurinnen und Ak-
teuren wie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, Sicher-
heitsvertrauenspersonen, Betriebsrätinnen und Betriebsräten, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen und -psychologen über ihre Her-
ausforderungen und Erfolge bei der Arbeitsplatzevaluierung sind 
besonders gefragt.

Julia Nedjelik-Lischka, AK Wien
Mehr Infos zur Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastun-
gen nach dem ASchG/B-BSG unter tinyurl.com/steurer214
Mehr Infos zur Kampagne unter healthy-workplaces.eu

Umgesetzt wird die Kampagne in Österreich durch die Arbeitsins-
pektion im Sozialministerium. „Initiiert wurde die Kampagne von 
der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz (EU-OSHA) mit Sitz in Bilbao (die Stelle wird von 
der Österreicherin Christa Sedlatschek geleitet). Die Kampagne 
ist bislang die größte ihrer Art zum Thema ArbeitnehmerInnen-
schutz weltweit“, sagt Sozialminister Hundstorfer. Das Thema 
der Kampagne ist auch ein großer Punkt der letztjährigen Novel-
le des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes. Dazu die Leiterin der 
Arbeitsinspektorate, Sektionschefin Dr.in Anna Ritzberger-Moser: 
„Seit dem Inkrafttreten der Novelle wurde und wird durch die Ar-
beitsinspektion verstärkt kontrolliert, beraten und motiviert […]
Die bisher gesetzten Maßnahmen haben dazu geführt, dass sich 
immer mehr Unternehmen ihrer gesetzlichen Verpflichtung be-
wusst werden und zugleich den Nutzen erkennen.“ 2013 wurde 
bei 5.600 Betrieben und Arbeitsstätten vom Arbeitsinspektorat 
die Evaluierung psychischer Belastungen geprüft. 
Die Koordination der Kampagne für Österreich liegt bei der 
Arbeitsinspektion. Ansprechpartnerin Mag.a Martina Häckel- 
Bucher erklärt, dass es zahlreiche Informationsmaterialien gibt 
sowie Veranstaltungen und den „EU-Wettbewerb für gute prak-
tische Lösungen“. Die besten eingereichten Beispiele werden bei 
einer Preisverleihung im April 2015 in Österreich prämiert, die 
zwei besten nationalen Beispiele an die EU-OSHA weitergeleitet 
die Verleihung der europäischen Preise findet im Herbst 2015 in 
Riga statt.

Evaluierung psychischer Belastungen

Expertin zur Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen 
nach dem ASchG/B-BSG im Sozialministerium ist Mag.a Julia Steu-
rer. Ziele und Hintergründe, Planung und Organisation der Arbeits-

Stress  managen

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Gut für dich – gut fürs Unternehmen.

Gesunde Arbeitsplätze – 

den Stress managen
www.healthy-workplaces.eu
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V E R A N S T A L T U N G E N

Hände gut, alles gut! 

Wann: 28.10.2014, 10.00–16.00 Uhr
Wo: Catamaran 
 Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Veranstalter:  GdG-KMSfB, vida, Bundesarbeitskammer
 
Eine Herausforderung für die Zukunft. Erfahrungen,  
Strategien, Ziele.

Älter werdende Belegschaften sind eine zentrale Herausforderung, für den 
Verbleib von mehr Menschen im Arbeitsprozess braucht es alter(n)sgerechte 
Arbeitsbedingungen. 

Wie kann Arbeitsfähigkeit gefördert und erhalten werden? Erfahrungen 
mit Betriebsvereinbarungen und Betrieblichem Eingliederungsmanagement 
sowie auf europäischer Ebene (EU-OSHA, deutsche Gewerkschaft) und aus  
Österreich (fit2work, Bedienstetenschutz, Gesundheitsförderung) runden 
das Programm ab. 

Anmeldung bis 14. Oktober 2014 
per E-Mail: veranstaltung@gdg-kmsfb.at 
per Tel.: +43 (0) 1 313 16-83693
über gdg-kmsfb.at

Wann: 4.11.2014, 09.30–16.35 Uhr
Wo: Pannonia Tower Hotel 
 Pannonia Straße 3, 7111 Parndorf
Veranstalter:  AUVA

Informationsveranstaltung der Kampa-
gne „Daumen hoch … gegen Handver-
letzungen!“ – eine Initiative für mehr 
Sicherheit und Gesundheit

Unsere Hände – ein Präzisionswerkzeug 
Bei 41 % aller Arbeitsunfälle sind sie betroffen. 
Häufigste Unfallursache sind Verletzungen mit 
Handwerkzeugen (v. a. Messer). Die Kosten sind 
beträchtlich, nicht zu vergessen das Leid durch 
Schmerz und Einschränkung bei (scheinbar) ein-
fachen täglichen „Handarbeiten“.

Anmeldung bis 24. Oktober 2014 
per Fax: +43 (0) 593 93-22930
per E-Mail: hsp@auva.at
per Post (Anmeldung vor Ort nicht möglich)

Gesundheit – Alter – Arbeit
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V E R A N S T A L T U N G E N

Evaluierung

Wann:  22.10.2014, 09.00–17.00 Uhr
Wo:  Parkhotel Graz 
 Leonhardstraße 8, 8010 Graz
Veranstalter:  AUVA

Evaluierung arbeitsbedingter  
psychischer Belastungen

Seminarinhalte
– Was sind arbeitsbedingte psychische Belastun-
gen?
– Grundlagen für Evaluierung, Qualitätskriterien 
(ASchG, Leitfaden des ZAI, ÖNORM 10075)
– Ablauf und Organisation der Evaluierung psy-
chischer Belastungen

Kosten pro Teilnehmer: 130 Euro
Anmeldung bis 21. Oktober 2014
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt,  
Hauptstelle Unfallverhütung,  
Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien
per E-Mail: herta.radosztics@auva.at
per Tel.: +43 (0) 593 93-20733
über auva.at/kursbuchung

Wann:  25.11.2014, 10.00–16.00 Uhr
Wo:  Catamaran 
 Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien
Veranstalter: vida, GdG-KMSfB, AK Wien

Stopp der Gewalt gegen Frauen am Arbeitsplatz

Mitarbeiterinnen in Dienstleistungsberufen werden öfter Opfer von verbaler 
und physischer Gewalt – in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbe-
reich oder Gastgewerbe.
Das Programm umfasst Erfahrungen der Europäischen Agentur für Grund-
rechte (FRA), der Gleichbehandlungsanwaltschaft, AK, des Frauennotrufs, des 
Weißen Rings, des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, Infos zu 
psychischen Auswirkungen von Gewalt sowie rechtliche Dimensionen wie  
z. B. Wünsche an den Gesetzgeber. In Workshops werden Präventionsstrate-
gien sowie Verhaltensregeln diskutiert und Good Practices vorgestellt.

Zielgruppe Betriebsrätinnen/Betriebsräte, PersonalvertreterInnen, Arbeit-
nehmerInnen und Interessierte

Anmeldung bis 19. November 2014
per E-Mail: veranstaltung@vida.at
per Tel.: +43 (0) 1 534 44-79031
über vida.at
tatortarbeitsplatz.at

Nein zur Gewalt gegen  
Frauen im Job!
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Buchtipps Gesunde Arbeit
B U C H T I P P S

Psychische und 
psychosomatische Gesundheit 
in der Arbeit
hrsg.: peter angerer, jürgen glaser u. a.

600 Seiten, 1. Auflage, 2014
Ecomed, ISBN 978-3-609-10021-0
EUR 61,70

Psychisch und psychosomatisch beding-
te Krankschreibungen nehmen rapide 
zu. Was können Arbeitsmediziner, Be-
triebsärzte, Betriebe und Kostenträger 
dagegen tun, wo können sie ansetzen? 
Für den Umgang mit psychischen Prob-
lemen sind sie ja nicht primär ausgebil-
det. Die Beiträge im Buch schließen diese 
Lücke und sind ganz auf ihre Bedürfnis-
se zugeschnitten. Es sorgt auf der einen 
Seite für ein „solides wissenschaftliches 
Fundament“ und versorgt sie auf der an-
deren Seite mit praktischen Lösungskon-
zepten für die betriebliche Praxis.
Teil 1 skizziert und diskutiert den wissen-
schaftlichen Kenntnisstand.
Teil 2 widmet sich der betrieblichen Prä-
vention.
Teil 3 liefert das „Handwerkszeug“ für die 
betriebliche psychosomatische Grund-
versorgung von Beschäftigten.

Arbeit und Privatleben 
harmonisieren 
Life Balance Forschung und 
Unternehmenskultur:  Das WLB-Projekt

karlheinz sonntag

285 Seiten, 2014
Asanger, ISBN 978-3-89334-586-1 
EUR 30,40

Im Zentrum  dieses Buches steht ein ge-
sellschaftspolitisch hochbrisantes The-
ma: der alltägliche Spagat der Erwerbs-
tätigen zwischen Beruf, Familie und 
Freizeit. Besondere Dringlichkeit erfährt 
das Thema durch eine immer mobilere 
Arbeitswelt, digitale Omnipräsenz und 
neue Lebensmodelle. Eine ständige Er-
reichbarkeit ist die Folge dieser verän-
derten Arbeitswelt „ohne Grenzen”. Die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 
wird zunehmend erschwert.

Alters- und alternsgerechtes 
Arbeiten 
Der demografische Wandel und sein 
Einfluss auf die Arbeitswelt

werner feldes, barbara jentgens

170 Seiten, 1. Auflage, 2014
Reihe: AiB Stichwort
Bund-Verlag, ISBN 978-3-7663-6230-8
EUR 15,40

Handlungshilfe für Betriebsräte, Ver-
trauensleute und Schwerbehinder-
tenvertretungen. Die Handlungshilfe 
beschäftigt sich mit den Herausforde-
rungen des demografischen Wandels 
für Unternehmen und Beschäftigte. 
Welchen betrieblichen, politischen, ren-
ten- und gesellschaftspolitischen sowie 
aus Humanisierungsgründen zu formu-
lierenden Handlungsbedarf haben wir?
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Bücher bestellen auf www.arbeit-recht-soziales.at/gesundearbeit

Sammlung der Verordnungen 
zum ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz 
Technischer ArbeitnehmerInnenschutz

hrsg.: wolfgang adametz, 
elisabeth szymanski

Loseblatt, 2.816 Seiten, 
Rechtsstand: Juni 2014
Reihe: Gesetze und Kommentare 162
ÖGB-Verlag, ISBN 978-3-7035-1104-2
EUR 145,00

Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz  
wird durch eine Vielzahl von Verordnun-
gen näher ausgeführt. Die Sammlung be-
inhaltet alle Ausführungsverordnungen 
zum ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.

 ◆Alle Ausführungsverordnungen zum 
ASchG auf einen Blick
 ◆Rasche Auffindbarkeit der Ausfüh-
rungsverordnungen
 ◆ Erfüllung der Auflagepflicht gemäß
§ 129 AschG
 ◆ Laufend aktuell durch regelmäßige 
Austauschlieferungen

Arbeitnehmer in 
Restrukturierungen 
Gesundheit und Kompetenz erhalten

hrsg.: bundesanstalt für arbeits- 
schutz und arbeitsmedizin

200 Seiten, 1. Auflage, 2013
Bertelsmann, ISBN 978-3-7639-4959-5
EUR 35,90

Veränderungsprozesse können die Ge-
sundheit von Beschäftigten beeinträchti-
gen. Dies wird von den Verantwortlichen 
in den Unternehmen häufig unterschätzt. 
Die Beiträge in diesem Sammelband 
erörtern die Folgen für und die Hand-
lungschancen von Beschäftigten in be-
trieblichen Restrukturierungsprozessen. 
Der Band informiert über die Risiken von 
Veränderungsprozessen für Beschäftig-
te und zeigt Regelungsmöglichkeiten auf 
betrieblicher Ebene auf. Darüber hinaus 
liefert er Hinweise auf die gesunde Ge-
staltung von Restrukturierungen.

Psychologie der 
Arbeitssicherheit und 
Gesundheit 
Sichere und gute Arbeit erfolgreich 
gestalten – Forschung und Umsetzung 
in die Praxis. 18. Workshop 2014

600 Seiten, 2014
Asanger, ISBN 978-3-89334-573-1
EUR 40,10

Im Mittelpunkt des 18. Workshops Psy-
chologie für Arbeitssicherheit und Ge-
sundheit standen Forschungen und 
Praxisbeispiele u. a. über Ursachen psy-
chischer Erkrankungen in der Arbeits-
welt, Diagnoseinstrumente zur Messung 
psychischer Belastung und Beanspru-
chung sowie Möglichkeiten der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung durch 
präventive Interventionen, die auf das 
individuelle Verhalten der MitarbeiterIn-
nen und/oder Führungskräfte gerichtet 
sind. Ziel des Workshops war, gesicherte 
Forschungsergebnisse der Arbeits- und 
Organisationspsychologie an Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Betriebsärztinnen 
und -ärzte, Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte sowie Führungskräfte weiter-
zugeben, um unfallfreies, sicheres und 
gesundes Arbeiten zu fördern.
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Mobbing erfolgreich 
bewältigen 
In vier Schritten aus der Mobbingfalle. 
Mit Arbeitsmaterial zum Download

josef schwickerath

163 Seiten, 1. Auflage, 2014
Beltz, ISBN 978-3-621-28105-8
EUR 20,60

Schikanen und Konflikte am Arbeitsplatz 
sind leider keine Seltenheit – jährlich gibt 
es über 100.000 neue Mobbingfälle. Wie 
kommt man aber aus der Mobbingfalle 
raus und wie kann man diese zermür-
benden Gegebenheiten auch langfristig 
bewältigen? Wie kann man endlich wie-
der normal arbeiten? Josef Schwickerath 
erläutert anschaulich, wie Sie Mobbing 
bewältigen können. Dieser Weg lässt 
sich in vier Schritte einteilen: Abstand 
von der Mobbingsituation gewinnen – 
Die Mobbingsituation verstehen – was 
passiert da tatsächlich? – Entscheidun-
gen treffen – wie geht es nun weiter? 
– Handeln – Entscheidungen umsetzen 
und Ziele verfolgen. Mit Arbeitsblättern 
zu den vier Schritten zum Download.

Burnout – Zeitbombe oder 
Luftnummer? 
Persönliche Strategien und betriebliches 
Gesundheitsmanagement

andreas hillert

144 Seiten, 1. Auflage, 2014
Schattauer, ISBN 978-3-7945-3042-7
EUR 25,70

Wie geht es Ihren Mitarbeitern? Und wie 
geht es Ihnen? Warum fühlen sich immer 
mehr Menschen „ausgebrannt“? Setzen 
Gesellschaft und Wirtschaft Prioritäten, 
die mit der individuellen Gesundheit des 
Menschen unvereinbar sind? Was pas-
siert mit dem Einzelnen in einer sich zu-
nehmend beschleunigenden, an Sicher-
heiten ärmer werdenden Lebens- und 
Arbeitswelt? Der renommierte Autor, 
Psychotherapeut und Berater Andreas 
Hillert schaut hinter die Kulissen und 
beleuchtet die Hintergründe dieser 
Burnout-Dynamik. Mit konstruktiven 
Konzepten betrieblicher Gesundheits-
förderung plädiert der Autor für eine 
„Rehumanisierung“ der Arbeitswelt – er 
zeigt aber auch, was jeder Einzelne tun 
kann, um nicht auszubrennen.

Fehlzeiten-Report 2014 
Erfolgreiche Unternehmen von morgen 
– gesunde Zukunft heute gestalten

bernhard badura, antje ducki u.a. 

578 Seiten, 1. Auflage, 2014
Springer, ISBN 978-3-662-43530-4
EUR 56,60

Der Fehlzeiten-Report, der vom Wissen-
schaftlichen Institut der AOK (WIdO), 
der Universität Bielefeld und der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin heraus-
gegeben wird, informiert jährlich um-
fassend über die Krankenstandsent-
wicklung in der deutschen Wirtschaft. 
Er beleuchtet detailliert das Arbeitsun-
fähigkeitsgeschehen in den einzelnen 
Branchen und stellt aktuelle Befunde 
und Bewertungen zu den Gründen und 
Mustern von Fehlzeiten in Betrieben vor. 
Neben Fachbeiträgen zum Schwer-
punktthema machen umfassende Daten 
den Fehlzeiten-Report zu einem wertvol-
len Ratgeber für alle, die Verantwortung 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
in Unternehmen tragen.

Buchtipps Gesunde Arbeit
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lichsten Infektionskrankheiten der Welt. 
Sie können lange Zeit unauffällig verlau-
fen und sowohl akut als auch chronisch 
lebensbedrohlich werden. 2013 gab es ös-
terreichweit 249 Todesfälle.

Gesetzliche Regelung nötig

Für Angehörige sogenannter Hochrisi-
kogruppen werden regelmäßige Hepati-
tis-B-Schutzimpfungen unter festgesetz-
ten Voraussetzungen (zum Teil muss das 
Infektionsrisiko nachgewiesen werden) 
von der AUVA finanziert. Eine aktuali-
sierte Liste mit rund 20 Berufsgruppen 
wurde Anfang 2014 veröffentlicht. In den 
meisten anderen Fällen wird das Thema 
Impfungen im Rahmen von Kollektiv-
verträgen oder Betriebsvereinbarungen 
geregelt. Manchmal kommt auch der Be-
triebsrat für die Kosten auf. Eine eindeuti-
ge gesetzliche Regelung, um gegebenen-
falls eine Impfprophylaxe erzwingen zu 
können, gibt es nicht. 

Immerhin, die Verhandlungen mit dem 
ÖBB-Management waren Ende August 
schließlich erfolgreich. Der Vorstand der 
ÖBB Personenverkehr AG hat sich be-
reit erklärt, die Kosten der Hepatitis-B-
Schutz impfungen für ZugbegleiterInnen 
zu übernehmen. Die Inanspruchnahme 
dieser Präventivmaßnahme ist selbst-
verständlich freiwillig. „Wir wollen nie-
manden zwangsbeglücken. Uns ging es 
darum, dass unsere ZugbegleiterInnen 
von der Arbeitgeberin die Möglichkeit be-
kommen, sich vor Hepatitis-Infektionen 
zu schützen“, so Kopp.

Astrid Fadler, freie Journalistin
Mehr Infos unter 
tinyurl.com/nadelstiche214

S ich am Arbeitsplatz mit einer ge-
fährlichen Infektionskrankheit 
anzustecken, diesem Risiko ist 

keineswegs nur medizinisches Personal 
ausgesetzt. Die Gefahren reichen von FS-
ME-Erkrankungen durch Zeckenbisse für 
WaldarbeiterInnen über Hepatitis nach 
Beißattacken infizierter Öffi-Kundinnen 
und -Kunden bis zu Tropenkrankheiten 
für Beschäftigte, die häufig in exotische 
Länder reisen müssen.

Zuletzt forderte der ÖBB-Zentralbetriebs-
rat im Rahmen der KV-Verhandlungen, 
dass die Kosten von Hepatitis-B-Schutz-
impfungen für ZugbegleiterInnen durch 
das Unternehmen übernommen werden 
sollen. Die tätlichen Übergriffe auf die 

rund 1.200 ZugbegleiterInnen würden 
immer brutaler, berichtet ÖBB-Zentralbe-
triebsrat Helmut Kopp: „Und im Vergleich 
zu 2013 haben die Attacken im ersten 
Halbjahr 2014 auch zugenommen.“ Au-
ßerdem leisten ZugbegleiterInnen oft 
Erste Hilfe bei Erkrankungen oder nach 
Unfällen von Fahrgästen.

Hepatitis-B-Viren können über alle Kör-
perflüssigkeiten – vor allem aber über 
Blut und Speichel – übertragen werden. 
Bereits ein einziger Tropfen von mit He-
patitis B infiziertem Blut kann ausreichen, 
um jeden Wassertropfen einer randvol-
len Badewanne ansteckend zu machen. 
Durch Hepatitis-Viren verursachte Leber-
entzündungen gehören zu den gefähr-

POLITIK DER NADELSTICHE 

Die Frage, ob und welche Schutzimpfungen im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers tatsächlich nötig 
sind, sorgt in vielen Berufsfeldern für Differenzen zwischen Personalvertretung und Unternehmensleitung.

A U S  D E R  P R A X I S

Schutzimpfungen beugen gefährlichen Infektionskrankheiten vor.
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V E R A N S T A L T U N G E N

Bildschirm-
arbeitsplatz

Wann: 27.10.2014, ab 14.00 Uhr
Wo: AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal
 Theresianumgasse 16–18, 1040 Wien
Veranstalter:  AK Wien

57. Treffpunkt Sicherheitsvertrauenspersonen aktuell

Viele berufliche Tätigkeiten machen den Einsatz von persönlicher Schutzaus-
rüstung (PSA) notwendig. Diese Ausrüstungen schützen vor manuellen Ein-
wirkungen genauso wie vor Staub, gefährlichen Arbeitsstoffen, UV-Strahlung, 
Lärm und vielem mehr. Sie führen aber oftmals auch zu zusätzlichen Belas-
tungen der VerwenderInnen.
Die Verordnung PSA soll Sicherheit und Gesundheit von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern bei der Verwendung von PSA sicherstellen und eine 
leichtere sowie praxisgerechtere Umsetzung ermöglichen, die dazu beiträgt, 
Arbeitsunfälle, arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankheiten zu re-
duzieren. Für ArbeitnehmerInnen, die auf die Benutzung von PSA angewiesen 
sind, werden durch die Verordnung klare Rahmenbedingungen geschaffen. Es 
ergeben sich durch die nun bestehenden Regelungen genaue Vorgaben zur 
Verwendung der verschiedenen PSA-Arten.

Anmeldung bis 20. Oktober 2014
per Fax: +43 (0) 1 501 65-2727
per E-Mail: andrea.dvorak@akwien.at oder über
wien.arbeiterkammer.at/Veranstaltungen

Wann: 4.11.2014, 09.00–16.00 Uhr
Wo: AK Wien Bildungszentrum 
 Theresianumgasse 16–18,  
 1040 Wien
Veranstalter:  AK Wien
 
Bildschirmarbeitsplätze richtig gestalten

Im Seminar bekommen Sicherheitsvertrauens-
personen interessante Tipps zu den Themen 
Vermeidung von Rückenschmerzen, brennenden 
Augen u. v. m. durch Bildschirmarbeit: 

 ◆Was kann ich dagegen tun? 
 ◆Wie ist die rechtliche Lage? 
 ◆Wie sieht ein „ergonomischer“ Bildschirm-
arbeitsplatz aus? 
 ◆Was versteht man unter „Bildschirmbrille“? 
 ◆Und: Was muss ich bei Problemen mit den 
 Augen beachten, um zu einer Bildschirmbrille 
zu kommen?

Anmeldung 
per E-Mail: svp.seminare@akwien.at 
per Fax: +43 (0) 1 501 65-42605

Die neue PSA-Verordnung
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A R B E I T N E H M E R i N N E N S C H U T Z

E-Zigaretten mit Krebsgiften

„Auch den E-Zigaretten entströmen 
Krebsgifte“, stellte die deutsche Konsu-
mentenzeitschrift „Öko-Test“ kürzlich 
fest. Das Testergebnis ergab, dass die 
E-Zigarette keine Alternative zur norma-
len Zigarette darstellt: „Unter dem Strich 
gab es nur ‚ungenügende‘ Gesamturtei-
le. Rauchen ohne schlechtes Gewissen 
funktioniert auch mit der E-Zigarette 
nicht. In allen Dämpfen wurde neben 
krebserregendem Formaldehyd eine 
Reihe weiterer bedenklicher Substanzen 
wie z. B. Acetaldehyd nachgewiesen.“ 

Das deutsche Bundesinstitut für Risiko-
bewertung ortet die Gefahr, dass Nasen- 
und Rachenschleimhaut gereizt und die 
Lungenfunktion beeinträchtigt wird. Die 
gesundheitliche Belastung durch passive 
Inhalation aufgrund der unübersicht-
lichen Datenlage zu E-Zigaretten sei 
nicht auszuschließen. Das Dampfen in 
Nichtraucherzonen wäre zu untersagen.

Kommen Dampfverbote?

§ 30 ASchG zum NichtraucherInnen-
schutz und Rauchverbote im Tabak-
gesetz stellen auf die Einwirkung von 
Tabak rauch ab. Weil nicht geraucht, son-
dern „gedampft“ wird, ist die Anwen-
dung dieser Schutzvorschriften unklar. 
Dadurch kommt Unruhe in die Betriebe. 
Anlassbezogen werden mühsam geklär-
te betriebliche Vereinbarungen infrage 
gestellt. 

E -Zigaretten sind umsatzmäßig 
enorm explodiert. Ein angepeil-
ter Marktanteil bei Rauchwaren 

um 20 Prozent ist nicht unrealistisch. 
Ihr Funktionsprinzip ist wie bei Nebel-
maschinen. Deshalb spricht man nicht 
vom Rauchen, sondern vom Dampfen. Bei 
der Benutzung verbrennen keine Stoffe. 
Deswegen werden die gesundheitlichen 
Risiken kontrovers diskutiert. Mögliche 
gesundheitliche Langzeitwirkungen sind 
noch nicht erforscht. 

Das deutsche Krebsforschungszentrum 
stellte fest:

 ◆Die Liquids enthalten Stoffe, die bei 
Kurzzeitgebrauch die Atemwege reizen 
und zu allergischen Reaktionen führen 
können sowie bei wiederholter Inhala-
tion über einen längeren Zeitraum 
hinweg möglicherweise gesundheits-
schädlich sind.

 ◆Das Aerosol mancher Liquids enthält 
gesundheitsschädliche Substanzen 
(Formaldehyd, Acetaldehyd, Acrolein, 
Diethylenglykol, Nickel, Chrom, Blei).

 ◆Die gesundheitliche Belastung Dritter 
ist nicht ausgeschlossen, da feine und 
ultrafeine lungengängige Flüssigkeits-
partikel, Nikotin und krebserzeugende 
Substanzen in die Raumluft gelangen.

 ◆Beim NichtraucherInnenschutz sollten 
E-Zigaretten herkömmlichen Zigaret-
ten gleichgestellt sein.

E-ZIGARETTEN:   
DAMPF GEGEN RAUCH  

NichtraucherInnen beschweren sich, weil 
der optische Unterschied von Dampf zu 
Tabakrauch gering ist und sie gesund-
heitsschädigende Wirkungen vermuten. 
Gleichzeitig fühlen sich RaucherInnen un-
gerecht behandelt, wenn in Nichtraucher-
bereichen und an Orten mit Rauchverbot 
E-Zigaretten dampfen. Auf lange Sicht 
könnte der akzeptierte NichtraucherIn-
nenschutz untergraben werden. Die Kon-
fliktlösung im Sinne von Dampfverboten, 
wo bisher schon Rauchverbote gelten, 
wäre durch gesetzliche Klarstellungen 
einfach machbar. 

Alexander Heider, AK Wien
Mehr Infos unter 
tinyurl.com/e-zigaretten214
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1 Die Arme über den Kopf strecken. Die Hände 
schließen, die Handflächen nach oben drehen und 
kräftig nach oben drücken.

2 Die Hände hinter dem Kopf verschränken und 
den Oberkörper über die Sessellehne nach hinten 
neigen, dabei mit den Ellbogen nach hinten ziehen.

3 Die Hände hinter dem Kopf verschränken und 
den Oberkörper ausgiebig zur Seite neigen. Mehr-
mals die Seiten wechseln.

4 Mit einer Hand an die gegenseitige Schulter 
fassen und kräftig zur Mitte ziehen, den Kopf dabei 
zur angezogenen Schulter drehen. Danach die glei-
che Übung in die andere Richtung.

5 Beide Arme nach vorne strecken und überkreu-
zen. Die Handflächen zueinander drehen und die Fin-
ger verschränken. Nun im Handgelenk abwechselnd 
nach links und rechts maximal beugen bzw. strecken.

6 Die Hände in Brusthöhe fest gegeneinander-
pressen.

Nützen Sie Ihre Bildschirmpausen!
 ◆Nehmen Sie sich pro Übung 10 bis 15 Sekunden lang Zeit.
 ◆Atmen Sie langsam und gleichmäßig durch.
 ◆ Stehen Sie nach jeder Übung kurz auf, um sich auszuschütteln.

Quelle: Die 12 Bildschirm-Tibeter, AK Wien 
Download unter tinyurl.com/tibeter214

Fit bleiben während der  
Bildschirmpausen – Teil 1
Für Ihre Gesundheit sind Pausen notwendig: Die Bildschirm-Tibeter helfen Ihnen, vorbeugend fit zu bleiben.  
Kurze Muskelanspannungen wechseln sich mit Entspannungsphasen ab. Dadurch wird sowohl die  
Energieversorgung als auch der Stoffwechsel gefördert.
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S tress verändert sowohl die Essge-
wohnheiten als auch die Auswahl 
der Nahrungsmittel. Jeder Mensch 

wählt in einer bestimmten Gefühlslage 
gewisse Lebensmittel oder Speisen zur 
psychischen Regulierung, weil er sie als 
ideale Trostspender erlebt hat. Leider 
greifen wir in angespannten Situationen 
öfter als uns guttut zu süßen und fetten 
Speisen. Dabei liefern viele Lebensmittel 
eine perfekte Unterstützung im Umgang 
mit dem Stress!nen grauen Zellen mit der 
richtigen Zwischenmahlzeit schnell wie-
der in Schwung bringen.  Als schmack-
hafte Kombination hat sich das bekannte 
Studentenfutter bewährt – verschiedene 
Nüsse mit Rosinen und anderen, nicht 
kandierten, Trockenfrüchten gemischt.

Serotonin –  
unser Wohlfühlhormon

Ohne Serotonin sind wir schlecht gelaunt, 
ängstlich oder sogar depressiv. Seroto-
nin kann man nicht einfach essen oder 

in Form einer Pille schlucken. Seroto-
nin muss im Gehirn hergestellt werden. 
Grundlage dafür ist der Eiweißbestandteil 
Tryptophan. Tryptophan gelangt beson-
ders gut ins Gehirn, je mehr Kohlenhydra-
te verzehrt werden. 
Deshalb unbedingt Nudeln, Reis und Brot 
zu Fisch, Fleisch oder Käse essen!

Fette – für die Nervenpflege

Fett ist nicht nur ein wichtiger Ge-
schmacksträger, sondern auch mitver-
antwortlich für eine ausgeglichene Stim-
mung. Es umhüllt die Nervenfasern und 
hält sie ölig-feucht, denn eine raue Ober-
fläche wäre leichter reizbar.

Idealerweise sollen wir unserem Körper 
mehr pflanzliche Öle als tierische Fette 
zuführen. Besonders die Omega-3-Fett-
säuren in Fischen, Nüssen oder Leinsa-
men wirken sich positiv auf die Stimmung 
aus. Sie regulieren auch den Blutdruck 
und verbessern die Gehirnaktivitäten. 

Achten Sie also auf gute Qualität bei ge-
ringer Quantität!

Trinken, aber was?

Viel trinken ist besonders wichtig. Aber 
bleiben Sie bitte bei Wasser oder neutra-
len, beruhigenden Tees. Zitronenmelisse, 
Lavendel, Orangenblüten oder Kamille 
helfen bei der Besänftigung der Nerven.  
Kaffee ist in Stresssituationen weniger 
geeignet, weil er zusätzlich aktivierend 
wirkt. Er erhöht das Stresshormon Cor-
tisol. In einem Rahmen von zwei Tassen 
pro Tag ist das allerdings für einen gesun-
den Körper gut tolerierbar.

Zur Verfügung gestellt von: 
Flotte Lotte Kochwerkstatt, 
Mag.a Nicole Seiler
www.f lotte-lotte.at

Mehr Ernährungstipps unter
www.gesundearbeit.at/ernaehrungstipps

Entspannt essen und trinken
Heutzutage muss alles möglichst rasch gehen. Gerade im Arbeitsalltag fühlen wir uns schnell einmal  
überfordert, nervös und gereizt. Wenn der Druck zu groß wird, brauchen wir Möglichkeiten zur  
Entspannung. Entspannt essen und trinken sind solche.

G E S U N D H E I T

Sicher gut informiert!

Newsletter Gesunde Arbeit 
Alle Infos zu Sicherheit und Gesundheit in der Arbeit

- Aktuelle Themen 
- News 
- Veranstaltungstipps 
- Buch- und Broschürentipps 
- Ernährungstipp

Anmeldung unter
www.gesundearbeit.at/newsletter
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B R O S C H Ü R E N  &  A P P S

Apps für mehr Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit

Die AUVA bietet mehrere Web- bzw. 
 Handy-Apps zum Thema Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit an. 

Download unter apps.auva.at

Lexikon Prävention: 
Übersichtliche Darstellung der Grundla-
gen des ArbeitnehmerInnenschutzes in 
Österreich 
Sicherheits- und Gesundheits-
management: 
App zur Unterstützung bei der Umset-
zung des von der AUVA entwickelten 
Sicherheits- und Gesundheitsmanage-
mentsystems
Handverletzungen: 
Infos über die Erste Hilfe bei Handverlet-
zungen und deren Versorgung
Bildschirmarbeitsplatz: 
App zur ergonomischen Einrichtung des 
Bildschirmarbeitsplatzes und zum Erken-
nen eventueller Mängel
Heben und Tragen: 
App zur Analyse der Hebe- und Tragetech-
nik einer Person sowie konkrete Tipps zur 
Verbesserung der Hebe- und Tragetechnik
Zeichen der Sicherheit: 
Infos über relevante Zeichen wie Gefah-
ren-, Gebots-, Verbots- und Hinweiszeichen 
am Arbeitsplatz und im Straßenverkehr

Belästigung und Gewalt  
am Arbeitsplatz

Immer mehr Frauen und Männer sind von 
Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz 
betroffen. Die Palette der Übergriffe 
reicht von körperlicher Gewalt, Mobbing, 
Bossing, Staffing und Stalking bis hin zu 
(sexuellen) Belästigungen. Die Ursachen 
dafür sind vielfältig und die Folgen für 
die Betroffenen teilweise dramatisch.

Anhand von Beispielen und Checklisten 
erklärt die Broschüre die unterschiedli-
chen Ausformungen von Belästigung und 
Gewalt am Arbeitsplatz. Betroffene erhal-
ten Tipps, wie sie sich gegen Übergriffe 
wehren können und an wen sie sich Hilfe 
suchend wenden können. Im Serviceteil 
sind hierfür zahlreiche professionelle Be-
ratungsstellen angeführt. Aber auch für 
Kolleginnen und Kollegen, ArbeitgeberIn-
nen sowie Betriebsrätinnen und Betriebs-
räte gibt es Verhaltenstipps im Falle von 
bereits erfolgten Übergriffen. Prävention 
ist auch bei diesem Thema sehr wichtig. 
Auch hier gibt die Broschüre Tipps, da-
mit es erst gar nicht zu Belästigung und 
Gewalt kommt. Die große Stärke der Bro-
schüre liegt in ihren zahlreichen Tipps, 
Hinweisen und Checklisten sowohl für 
Betroffene als auch für Kolleginnen und 
Kollegen, Vorgesetzte und Belegschafts-
vertreterInnen.

Lehrlings- und Jugendschutz  
am Arbeitsplatz

Jugendliche ArbeitnehmerInnen sind 
schutzbedürftiger als erwachsene Arbeit-
nehmerInnen. Für sie gelten besondere 
gesetzliche Bestimmungen für Arbeitszeit, 
Überstunden, Ruhepausen und Ruhezeit, 
Nachtruhe, Sonn- und Feiertagsruhe, Ur-
laub, Mutterschutz sowie Gesundheits-, 
Sittlichkeits- und Gefahrenschutz.

Genau hier setzt die Broschüre „Lehrlings- 
und Jugendschutz am Arbeitsplatz“ an: 
Detailliert erklärt sie, wie ein Lehrvertrag 
auszusehen hat, welche Rechte und Pflich-
ten sich aus dem Lehrvertrag ergeben und 
welche gesetzlichen Schutzvorschriften 
zur Anwendung kommen. Die Themen 
reichen dabei von Lehrlingsentschädigung 
und Entgeltfortzahlung bei Arbeitsver-
hinderungen bis hin zu Lehrabschlussprü-
fung, Beendigung des Lehrverhältnisses 
und den geltenden Beschäftigungsverbo-
ten und -beschränkungen. Wie jugendli-
che ArbeitnehmerInnen ihre Interessen 
am Arbeitsplatz vertreten können, er-
fahren sie im Kapitel „Mitbestimmung 
am Arbeitplatz“. Gerade für Lehrlinge 
und jugendliche ArbeitnehmerInnen gilt: 
Nur wer über seine Rechte und Pflichten 
Bescheid weiß, kommt auch zu seinem 
Recht. Die 96-seitige Broschüre ist ein ers-
ter Schritt in diese Richtung.
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ARBEITSRUHEGESETZ
Gesetze und Kommentare Nr. 134
Doris Lutz, Gerda Heilegger
ÖGB-Verlag 2014, 5. Auflage
460 Seiten, € 49,00

ISBN: 978-3-99046-032-0

Inklusive e-Book inside!

Das Arbeitsruhegesetz regelt Wochenendruhe, Wochenruhe, Ersatzruhe und Feiertags-
ruhe sowie die Ausnahmen davon. Für bestimmte besondere Orte und Betriebe gibt 
es Sonderbestimmungen. Dazu gehören Märkte, Messen, Verkehrsbetriebe, Heil- und 
Pflegeanstalten und Kuranstalten, Apotheken sowie Betriebe des Bewachungsge-
werbes. Die öffentliche Diskussion entzündet sich immer wieder an den Fragen, wie 
weit eine zeitliche Ausdehnung der Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen etwa im 
Gefolge der Ausweitung von Öffnungszeiten in Verkaufsstellen gerechtfertigt ist, und wo 
die Grenzen der Arbeitsverpflichtung liegen sollen, damit Gesundheit und Sicherheit von 
Beschäftigten und der gesellschaftliche Zusammenhalt durch übermäßige Inanspruch-
nahme nicht gefährdet werden. Dabei geht es um nichts weniger als einen fairen Inte-
ressenabgleich mit gesellschaftspolitischem Augenmaß. Das Arbeitsruherecht spiegelt 
den jeweiligen Stand der entsprechenden politischen Diskussion wider.

In der vorliegenden 5. Auflage wurden die Novellen der – seit der Vorauflage verstri-
chenen - letzten neun Jahre sowie die Judikatur und Fachliteratur dieses Zeitraumes 
eingearbeitet. Nach wie vor hat das vorliegende Werk vor allem den Anspruch, Hilfe-
stellung für die Praxis anzubieten.

Bücher versandkostenfrei bestellen: www.arbeit-recht-soziales.at
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